




Perl	 - 8 -	 Ausgabe 04/2024

§ 26 Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften
§ 27 Genehmigungserfordernis
§ 28 Anlieferung
§ 29 Standsicherheit der Grabmale
§ 30 Unterhaltung
§ 31 Entfernung
VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
§ 32 Allgemeines
§ 33 Vernachlässigung
VII. Leichenhallen und Trauerfeiern
§ 34 Benutzung der Leichenhalle
§ 35 Trauerfeiern
VIII. Schlussvorschriften
§ 36 Alte Rechte
§ 37 Haftung
§ 38 Gebühren
§ 39 Zuwiderhandlungen
§ 40 Ordnungswidrigkeiten
§ 41 Rechtsbehelf
§ 42 Inkrafttreten
Allgemeiner Hinweis
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Satzung, 
ohne Benachteiligung eines ggf. anderen Geschlechts, die ge-
wohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Sub-
stantiven und Pronomen verwendet.
I. Allgemeines
§ 1
Geltungsbereich
Diese Friedhofsatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemein-
de Perl gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe:
a. Friedhof Besch
b. Friedhof Borg
c. Friedhof Eft-Hellendorf
d. Friedhof Keßlingen
e. Friedhof Nennig
f. Friedhof Oberleuken
g. Friedhof Perl
h. Friedhof Sinz
i. Friedhof Tettingen-Butzdorf
j. Friedhof Wochern
§ 2
Friedhofzweck
(1) Die in § 1 bezeichneten Friedhöfe sind öffentliche Einrich-
tungen der Gemeinde Perl. Sie dienen der Bestattung aller ver-
storbenen Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Ge-
meinde Perl waren oder ein Recht auf eine Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Gleiches gilt für verstorbene 
Verwandte von Einwohnern der Gemeinde Perl in gerader und 
ungerader Linie bis zweiten Grades, die zum Todeszeitpunkt 
nicht in der Gemeinde Perl gewohnt haben, aber bei denen 
eine Bestattung in der Gemeinde sachgerecht begründet wer-
den kann, sowie für die in der Gemeinde verstorbenen oder tot 
aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekannten 
Wohnsitz (§ 2 Abs. 4 BestattG). Die Bestattung anderer Per-
sonen bedarf einer Ausnahmegenehmigung.
(2) Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestal-
tung auch allgemeine Grünflächenfunktionen. Dementspre-
chend hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Orte der Ruhe und 
Besinnung zum Zwecke einer der Würde des Ortes entspre-
chenden Erholung aufzusuchen.
§ 3
Friedhofsverwaltung
Das Bestattungswesen, die Verwaltung sowie die Beaufsich-
tigung der Friedhöfe obliegt dem Bürgermeister. Dieser kann 
den Ortsvorstehern die Beaufsichtigung der Friedhöfe zuwei-
sen.
§ 4
Bestattungsbezirke
(1) Das Gemeindegebiet wird in folgende Bestattungsbezirke 
eingeteilt:
Bestattungsbezirk Ortsteil
a. Friedhof Besch Besch,
b. Friedhof Borg Borg,
c. Friedhof Eft-Hellendorf Eft-Hellendorf,
d. Friedhof Keßlingen Keßlingen,
e. Friedhof Nennig Nennig,
f. Friedhof Oberleuken Oberleuken, Münzingen
g. Friedhof Perl Oberperl, Perl, Sehndorf
h. Friedhof Sinz Sinz,
i. Friedhof Tettingen-Butzdorf Tettingen-Butzdorf,
j. Friedhof Wochern Wochern.
(2) Die Verstorbenen werden auf dem Friedhof des Bestat-
tungsbezirkes bestattet, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hat-
ten. Die Bestattung auf anderen Friedhöfen ist nur möglich, 
wenn
a. dort ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte besteht oder
b. dies gewünscht wird und die Belegung dies zulässt.
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.

29. Die Mosel brennt
30. Digitalvortrag Senioren
31. Wein- und Kellertage Perl
32. Herbstferienprogramm mit Jongleur Christian Dir
33. Kopfhörer Spaziergang Liquid Penguins
34. Offizielle Eröffnung der neuen Touristinformation Perl
35. Lesung mit Beatrice Sonntag
36. Ensemble Unverhofft
37. Informationsveranstaltung für Vereine
38. Deutsche Crosslauf Meisterschaft
39. Licht-Land-Musik in Sinz
40. Marien-Weihnachtsmarkt Sehndorf
41. Weihnachtskonzert Quattro Formaggi
Im Bereich Tourismus verzeichnete die Gemeinde Perl bis ein-
schließlich September ein Wachstum der Übernachtungszahlen 
um 2,3 % im Vorjahresvergleich. In der Zeitspanne von Januar 
bis September wurden insgesamt 31.364 Ankünfte und 58.124 
Übernachtungen erfasst.
Details werden seitens der Gemeindeverwaltung durch eine 
Präsentation vorgestellt.
Der vorliegende Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.
Bundesförderprogramm Gigabit; Zuwendungsbescheid
In der Sitzung des Gemeinderates am 28.09.2023 (Vorlage 
2023/184) wurde beschlossen für die förderfähigen Adressen 
einen Antrag auf Infrastrukturförderung zu stellen. Mit Datum 
vom 04.10.2023 wurde ein entsprechender Antrag auf Gewäh-
rung einer Zuwendung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeits-
lücke nach Nr. 3.1 der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung 
des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bun-
desrepublik Deutschland“ gestellt. Hier wurde die vorläufig er-
rechnete Investitionssumme von 7.200.000,00 €, anhand des 
Markterkundungsverfahren, angegeben.
Mit Datum vom 27.11.2023 ging der Zuwendungsbescheid 
über eine Zuwendung in vorläufiger Höhe über 5.040.000,00 
€ (70 %) bei der Verwaltung ein. Im nächsten Schritt wird 
ein entsprechender Förderantrag beim Land gestellt. Die vo-
raussichtliche Förderquote vom Land liegt für finanzschwa-
che Kommunen (die Gemeinde Perl wurde als finanzschwache 
Kommune eingestuft) bei 27,5 %. Somit ergibt sich eine Ge-
samtförderquote von 97,5 %.
Der vorliegende Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.

Satzung über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen
in der Gemeinde Perl (Friedhofssatzung)

Aufgrund des § 12 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) 
vom 15. Januar 1964 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204) sowie § 8 
des Gesetzes über das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichen-
wesen (Bestattungsgesetz-BestattG) vom 22. Januar 2021 
(Amtsblatt I, 226, ber. S. 992), zuletzt geändert durch Artikel 
140 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629), 
erhält die Satzung gemäß dem Beschluss des Gemeinderates 
der Gemeinde Perl vom 30. November 2023 folgende Fassung:
I. Allgemeines
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Friedhofsverwaltung
§ 4 Bestattungsbezirke
§ 5 Schließung und Entwidmung
II. Ordnungsvorschriften
§ 6 Öffnungszeiten
§ 7 Verhalten auf dem Friedhof
§ 8 Dienstleistungserbringer
III. Bestattungsvorschriften
§ 9 Allgemeines
§ 10 Särge und Urnen
§ 11 Bestattungen
§ 12 Ruhezeiten
§ 13 Umbettungen
IV. Grabstätten
§ 14 Allgemeines
§ 15 Reihengrabstätten
§ 16 Rasenreihengrabstätten
§ 17 Wahlgrabstätten
§ 18 Tiefengrabstätten
§ 19 Beisetzung von Aschen
§ 20 Sternenkindergrabstätten
§ 21 Ehrengrabstätten
§ 22 Maße der Grabstätten
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(3) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechti-
gungskarte. Die Berechtigungskarte ist dem aufsichtsberech-
tigtem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zu-
lassungen werden jeweils für fünf Kalenderjahre ausgestellt.
(4) Die Dienstleistungserbringer und ihre Beschäftigten haben 
die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu 
beachten. Die Dienstleistungserbringer haften für alle Schä-
den, die sie oder ihre Beschäftigten im Zusammenhang mit ih-
rer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.
(5) Unbeschadet des § 7 Abs. 3 Buchst. d dürfen gewerbliche 
Arbeiten auf den Friedhöfen nur während den von der Gemein-
de festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen 
des § 6 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt.
(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materi-
alien dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und nur an 
den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert 
werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und La-
gerplätze wieder in Ordnung zu bringen. Die Dienstleistungser-
bringer dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall, Erdaushub, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Fried-
höfe gereinigt werden.
(7) Firmenbezeichnungen auf Grabmalen dürfen nur seitlich 
und unauffällig angebracht werden.
(8) Dienstleistungserbringern, die trotz schriftlicher Mahnung 
gegen die Vorschriften der Absätze 4 bis 7 verstoßen oder bei 
denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 ganz oder teilweise 
nicht mehr gegeben sind, kann die Gemeinde die Zulassung 
auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung ent-
behrlich.
(9) Soweit Arbeiten keiner Zulassung nach Abs. 1 bedürfen, 
kann Dienstleistungserbringern bei schwerwiegenden Verstö-
ßen die Tätigkeit auf den Friedhöfen untersagt werden.
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 9
Allgemeines
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei 
der Gemeinde anzumelden. Der Anmeldung sind die erforder-
lichen Unterlagen beizufügen. Wird eine Bestattung in einer 
vorher erworbenen Wahlgrabstätte oder Urnenwahlgrabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. Bei Feu-
erbestattungen ist gleichzeitig die Art der Beisetzung festzule-
gen.
(2) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Be-
stattungen erfolgen in der Regel an Werktagen.
(3) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel 
frühestens 48 Stunden nach Eintritt des Todes erfolgen. Erdbe-
stattungen erfolgen spätestens 10 Tage nach dem Eintritt des 
Todes. Aschen müssen spätestens drei Monate nach der Einä-
scherung bestattet werden, andernfalls werden sie auf Kosten 
des Bestattungspflichtigen in einer Urnenreihengrabstätte be-
stattet. Im Übrigen gilt § 29 des Saarländischen Bestattungs-
gesetztes.
§ 10
Särge und Urnen
(1) Für die Friedhöfe der Gemeinde Perl besteht grundsätzlich 
Sarg- bzw. Urnenpflicht. Bei der Beschaffenheit der Särge sind 
die Bestimmungen des § 31 des Saarländischen Bestattungs-
gesetzes zu beachten.
(2) Auf Antrag können diejenigen von der Sargpflicht ent-
bunden werden, deren religiöse Glaubensüberzeugung eine 
Sargbestattung nicht erlaubt, solange keine gravierenden me-
dizinischen bzw. polizeilichen Gründe eine Sargbestattung er-
forderlich machen. In den Fällen der sarglosen Bestattung ist 
der Leichnam bis zur Grabstelle in einem verschlossenen Sarg 
zu transportieren. Der Leichnam ist in Tüchern beizusetzen.
(3) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 
im Mittelmaß 0,67 m breit sein. Sind im Ausnahmefall größere 
Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Gemeinde bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die im Ausnahmefall 
gegebenenfalls entstehenden Mehrkosten sind vom jeweiligen 
Nutzungsberechtigten zu tragen.
(4) Die Asche Verstorbener ist in einem festen und verschlos-
senen Behältnis (Urne) aus leicht verrottbarem Material beizu-
setzen.
§ 11
Bestattungen
(1) Die Gräber werden von der Gemeinde ausgehoben und 
wieder verfüllt. Die Gemeinde kann auch Dritte hierzu beauf-
tragen.
(2) Im Falle der Beauftragung von Dritten verpflichtet sich der 
Unternehmer, die Herstellung und Verfüllung der Gräber ent-
sprechend den Bestimmungen des dazu geschlossenen Ver-
trages sowie aufgrund der besonderen Bedingungen des dazu 
ergangenen Leistungsverzeichnisses vorzunehmen.
(3) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt ab Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 
m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

§ 5
Schließung und Entwidmung
(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können 
aus wichtigem öffentlichen Interesse ganz oder teilweise vom 
Friedhofsträger für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) 
oder einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) wer-
den. Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bei-
setzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert 
der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungsein-
richtung. Diese Bestimmung gilt auch unter den gleichen Be-
dingungen für einzelne Grabstätten. Besteht die Absicht der 
Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder 
wiedererteilt. Schließung und Entwidmung richten sich nach 
den Bestimmungen des saarländischen Bestattungsgesetzes.
(2) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte 
aufgehoben oder im Einvernehmen mit dem Berechtigten 
abgelöst werden, sind unter ersatzweiser Einräumung ent-
sprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den 
Nutzungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung zu veran-
lassen.
(3) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die 
Entwidmung sind jeweils öffentlich bekannt zu machen.
(4) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine 
Rechte auf Bestattung entgegenstehen.
(5) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle 
Nutzungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind. § 7 Abs. 2 
und 3 des Bestattungsgesetzes gilt entsprechend.
II. Ordnungsvorschriften
§ 6
Öffnungszeiten
(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt-
gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. Das Betreten der 
Friedhöfe bei Dunkelheit, Schnee- und Eisglätte erfolgt auf ei-
gene Gefahr.
(2) Die Gemeinde kann das Betreten aller oder einzelner Fried-
hofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.
§ 7
Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes ent-
sprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofsperso-
nals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 7 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Beglei-
tung und unter Verantwortung Erwachsener betreten.
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet,
a. Flächen und Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, 
ausgenommen ist das Befahren mit Fahrzeugen, die zur Fort-
bewegung zwingend erforderlich sind, insbesondere Kranken-
fahrstühle, Behindertenfahrräder oder ähnliche Hilfsmittel, 
Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung;
b. sich mit und ohne Spielgerät sportlich zu betätigen;
c. Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und ge-
werbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben;
d. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung 
Arbeiten auszuführen;
e. Film-, Ton-, und Fotoaufnahmen ohne vorherige Genehmi-
gung der Friedhofsverwaltung, außer zu privaten Zwecken, zu 
erstellen und zu verwerten;
f. Druckschriften zu verteilen;
g. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen 
abzulagern;
h. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu ver-
unreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu 
übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege die-
nen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten;
i. zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu 
lagern;
j. Tiere mitzubringen, ausgenommen Assistenzhunde;
k. Musikinstrumente zu spielen oder Tonwiedergabegeräte für 
Dritte hörbar zu betreiben mit Ausnahme von Trauerfeiern und 
genehmigten Veranstaltungen.
Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung 
zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustim-
mung der Gemeinde; die Genehmigung ist spätestens sieben 
Tage vorher bei der Friedhofsverwaltung zu beantragen.
§ 8
Dienstleistungserbringer
(1) Dienstleistungserbringer, aus deren Tätigkeit eine Gefähr-
dung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen 
kann, insbesondere Steinmetze und Steinbildhauer, des Wei-
teren auch Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende, 
benötigen eine schriftliche Zulassung durch die Friedhofsver-
waltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt.
(2) Auf ihren schriftlichen Antrag hin werden grundsätzlich nur 
solche Dienstleistungserbringer zugelassen, die, in fachlicher, 
betrieblicher und persönlicher Hinsicht die erforderliche Zuver-
lässigkeit aufweisen und eine entsprechende Berufshaftpflicht-
versicherung nachweisen können.
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§ 16
Rasenreihengrabstätten
(1) Rasenreihengrabstätten sind hügellose Grabstätten oh-
ne Einfassungen für Erdbestattungen. Rasenreihengrabstät-
ten werden auf allen Friedhöfen der Gemeinde Perl bei Vor-
liegen der hierfür erforderlichen räumlichen Voraussetzungen 
eingerichtet. Das Verfügungsrecht an diesen Grabstätten wird 
für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden verliehen. Ein 
Wiedererwerb ist ausgeschlossen. Die Vorschriften der Fried-
hofssatzung über die Reihengrabstätten für Körpererdbestat-
tungen gelten entsprechend.
(2) Die Grabstätten sind durch die Nutzungsberechtigten in-
nerhalb von vier Wochen nach der Beisetzung von jeglichem 
Grabschmuck zu räumen. Sie werden vom Friedhofsträger ein-
geebnet und eingesät. Die Pflege und das Mähen des Rasens 
werden für die Dauer der Ruhezeit Friedhofsträger oder einem 
Beauftragten durchgeführt.
Für das Einebnen, Einsäen und die Pflegearbeiten an der Grab-
stätte einschließlich der Rasenpflege während der gesamten 
Ruhefrist erhebt die Gemeinde eine zusätzliche einmalige Ge-
bühr.
(3) Die Kennzeichnung der Rasengrabstätte erfolgt durch eine 
am Kopfende der Grabstätte von der Gemeinde oder einem Be-
auftragten angebrachte aufstehende Grabtafel aus Granitstein 
im Format 40 cm x 40 cm, in welche auf Veranlassung der Ge-
meinde Geburts- und Sterbejahr sowie Vor- und Nachname 
des Bestatteten eingraviert werden. Für die Bereitstellung und 
die Anbringung der Grabtafel und für die Herstellung der Gra-
vur auf der Tafel erhebt die Gemeinde im Bestattungsfall eine 
einmalige Gebühr.
(4) Kränze, Blumenschmuck und sonstiger Grabschmuck sind 
im Falle der Bestattung und bis zur anschließenden Rasenein-
saat des Grabfeldes zugelassen. Die Rasenfläche selbst ist zur 
Vermeidung von Behinderungen bei der Rasenpflege von jegli-
chem Grabschmuck freizuhalten.
§ 17
Wahlgrabstätten
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, an 
denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jah-
ren (Nutzungszeit) verliehen wird. Der Ersterwerb eines Nut-
zungsrechtes ist nur bei Eintritt eines Bestattungsfalles mög-
lich.
(2) Es wird unterschiedene zwischen ein- und mehrstelligen 
Grabstätten. Nach Ablauf der Ruhezeit einer Leiche kann eine 
weitere Bestattung an der entsprechenden Grabstelle erfolgen.
(3) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Ge-
bühr mit Aushändigung der entsprechenden Urkunde und be-
ginnt rückwirkend ab dem Tag der Beisetzung. Mit Erwerb des 
Nutzungsrechts wird die betreffende Person Nutzungsberech-
tigter. Wer das Nutzungsrecht erwirbt, ist der Nutzungsberech-
tigte. Nutzungsberechtigt kann nur eine natürliche Person oder 
in begründeten Einzelfällen eine juristische Person sein. Der 
Erwerb des Nutzungsrechtes für gewerbliche Zwecke ist aus-
geschlossen nicht erlaubt. Die Verleihung des Nutzungsrechtes 
wird erst nach Zahlung der durch die Friedhofsgebührensat-
zung festgesetzten Gebühr wirksam. Über den Erwerb des 
Nutzungsrechtes wird eine Urkunde ausgestellt. Das Nutzungs-
recht kann ohne Zustimmung der Gemeinde nicht an Dritte 
übertragen werden.
(4) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes 
an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Un-
veränderlichkeit der Umgebung. Ein Anspruch auf Verleihung, 
Verlängerung oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an ei-
ner Grabstätte besteht grundsätzlich nicht. Die Gemeinde kann 
abweichend hiervon den Wiedererwerb von Nutzungsrechten 
auf nicht geschlossenen Friedhofsteilen ermöglichen. In diesen 
Fällen wird das Nutzungsrecht nur auf Antrag und nur für die 
gesamte Wahlgrabstätte zu den in diesem Zeitpunkt geltenden 
Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechtes und zu 
den in diesem Zeitpunkt für den Ersterwerb des Nutzungs-
rechtes geltenden Gebühren verliehen. Auf nicht geschlossenen 
Friedhofsteilen ist der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes für 
eine Dauer von 5, 10 oder 15 Jahren auf Antrag auch möglich, 
wenn kein Bestattungsfall vorliegt. Die Gemeinde kann Erwerb 
und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gemäß § 5 beab-
sichtigt ist.
(5) Auf den Ablauf oder die Möglichkeit des Wiedererwerbs des 
Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte zwei 
Monate vorher schriftlich hingewiesen. Wenn der Nutzungsbe-
rechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln 
ist, erfolgt der Hinweis durch eine öffentliche Bekanntmachung 
und durch einen zweimonatigen Aushang auf der Grabstätte.
(6) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich für den Nutzungsbe-
rechtigten die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grabstätte. Die 
Grabstätte ist unbeschadet der Gestaltungsgrundsätze späte-
stens drei Monate nach der Beisetzung herzurichten und so zu 
gestalten, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen 
Teilen und in seiner Gesamtlage gewahrt wird.

(4) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch 
mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
(5) Der Nutzungsberechtigte hat Grabschmuck und -zubehör 
vorher zu entfernen bzw. entfernen zu lassen. Im Falle der 
Körpererdbestattung müssen Grabmale, Abdeckplatten, Ein-
fassungen, Fundamente oder sonstige baulichen Anlagen sowie 
Grabzubehör entfernt werden. Der Nutzungsberechtigte hat 
die dadurch entstandenen Kosten zu tragen. Die Räumung ist 
spätestens zwei volle Arbeitstage vor der Beisetzung sicherzu-
stellen. Im Falle einer Urnenbeisetzung hat der Nutzungsbe-
rechtigte die Entfernung einer vorhandenen Abdeckung sowie 
des Grabschmucks und -zubehörs am Tag vor der Beisetzung 
sicherzustellen.
(6) Treten nach Ablauf der Ruhezeit bei Wiederbelegung Über-
reste menschlicher Leichen oder Aschen auf, sind diese an 
geeigneter Stelle des Friedhofs wieder anonym der Erde zu 
übergeben. Die Friedhofsverwaltung ist entsprechend zu infor-
mieren.
§ 12
Ruhezeiten
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt auf allen Friedhöfen 25 
Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 15 
Jahre. Bei Fehl- und Totgeburten sowie bei aus Schwanger-
schaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchten beträgt die Ru-
hezeit 15 Jahre.
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.
(3) Die Dauer der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt.
§ 13
Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört wer-
den.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbescha-
det der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Diese erfolgt nur aufgrund 
eines schriftlich begründeten Antrags. Die Zustimmung kann 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes und unter Beach-
tung des aus dem Artikel 1 Grundgesetz (GG) herzuleitenden 
Grundsatz der Totenruhe erteilt werden. § 5 Abs. 5 bleibt un-
berührt.
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder 
Aschenreste dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Ge-
meinde in belegte Grabstätten aller Art umgebettet werden.
(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberech-
tigt ist der jeweilige Nutzungsberechtige.
(5) Alle Umbettungen werden von der Gemeinde durchgeführt 
bzw. veranlasst. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, 
die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Um-
bettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.
(7) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken 
wiederauszugraben, bedarf einer behördlichen oder richter-
lichen Anordnung.
IV. Grabstätten
§ 14
Allgemeines
(1) Die Grabstätten auf den Friedhöfen der Gemeinde Perl ste-
hen und bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen 
können Rechte nur nach Maßgabe dieser Satzung erworben 
werden.
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Rasenreihengrabstätten,
c) Wahlgrabstätten,
d) Urnenwahlgrabstätten,
e) Urnenreihengrabstätten,
f) Urnenrasenreihengrabstätten,
g) anonyme Urnengrabstätten,
h) Sternenkindergrabstätten,
i) Ehrengrabstätten.
(3) Es besteht kein Anspruch auf Abgabe einer Reihengrab-
stätte oder auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungs-
rechten an einer der Lage nach bestimmten Wahlgrabstätte 
oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.
§ 15
Reihengrabstätten
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, 
Urnenreihengrabstätten dienen der Beisetzung der Asche 
Verstorbener. Wie werden der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden ab-
gegeben. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer Rei-
hengrabstätte ist nicht möglich.
(2) In jeder Reihengrabstätte darf nur ein Verstorbener bestat-
tet werden. Unter der Voraussetzung, dass die entsprechende 
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet, ist es jedoch zu-
lässig, in einer Reihengrabstätte ein verstorbenes Kind unter 
einem Jahr und einen verstorbenen Familienangehörigen oder 
die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 
sechs Jahren zu bestatten.
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Geburts- und Sterbejahr sowie Vor- und Nachname des Bestat-
teten eingraviert werden.
Für die Bereitstellung und die Anbringung der Grabtafel und 
für die Herstellung der Gravur auf der Tafel erhebt die Ge-
meinde im Bestattungsfall eine einmalige Gebühr. Kränze, Blu-
menschmuck und sonstiger Grabschmuck sind nur im Falle der 
Bestattung und bis zur anschließenden Raseneinsaat des Grab-
feldes zugelassen. Die Rasenfläche selbst ist zur Vermeidung 
von Behinderungen bei der Rasenpflege von jeglichem Grab-
schmuck freizuhalten.
(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen 
auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren 
(Nutzungszeit) verliehen wird. Die Zahl der Urnen, die in einer 
Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich 
nach der Größe der Aschengrabstätte.
(5) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der 
Reihe nach innerhalb einer Fläche von 0,40 m mal 0,40 m je 
Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten 
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies 
dem Willen des Verstorbenen entspricht.
(6) Aschen dürfen in Wahlgrabstätten beigesetzt werden.
(7) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten und für 
Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.
§ 20
Sternenkindergrabstätten
(1) Sternenkindergrabstätten werden für Totgeburten (Ster-
nenkinder) für die Dauer von 15 Jahren vergeben.
(2) Der Erwerb einer Sternenkindergrabstätte ist auch für Fehl-
geburten, Föten und Embryos zulässig.
§ 21
Ehrengrabstätten
(1) Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Eh-
rengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt 
ausschließlich der Gemeinde Perl.
(2) Ehrengräber von Angehörigen der Bundeswehr, deren 
Tod bei oder infolge einer besonderen Auslandsverwendung 
im Sinne des § 63 b Soldatenversorgungsgesetz eingetreten 
ist, bleiben auch nach Ablauf der Ruhezeit auf Dauer beste-
hen (dauerndes Ruherecht). Das dauernde Ruherecht ruht als 
öffentliche Last auf dem Grundstück. Im Weiteren gilt § 6 a 
BesttatG.
(3) Der Friedhofsträger hat die auf dem Gebiet der Gemeinde 
Perl liegenden Ehrengräber zu erhalten.
(4) Findet die Bestattung eines verstorbenen Angehörigen der 
Bundeswehr in einer mehrstelligen Grabstätte statt, in der be-
reits ein Verstorbener beigesetzt ist oder beigesetzt werden 
kann, der nicht unter den in Absatz 2 genannten Personenkreis 
fällt, so findet dieser keine Anwendung.
§ 22
Maße der Grabstätten
(1) Die Reihengrabstätten haben folgende Maße (Länge x Brei-
te):
a. Reihengrabstätten für Körpererdbestattungen
2,50 m x 1,00 m, Abstand 0,25 m,
b. Rasenreihengräber für Körpererdbestattungen
2,50 m x 1,00 m, Abstand 0,25 m,
c. Reihengrabstätten für Urnenbeisetzungen
1,00 m x 0,50 m, Abstand 0,25 m,
d. Urnenrasenreihengräber
0,50 m x 0,50 m, Abstand 0,25 m,
e. anonyme Urnengrabstätten
0,40 m x 0,40 m, Abstand 0,25 m,
f. Sternenkindergrabstätten
0,50 m x 0,50 m, Abstand 0,25 m.
(2) Die Wahlgrabstätten haben folgende Maße (Länge x Brei-
te):
a. Grabstätte für Körpererdbestattung, einstellig
2,50 m x 1,00 m, Abstand 0,25 m,
b. Grabstätte für Körpererdbestattung, zweistellig
2,50 m x 2,00 m, Abstand 0,25 m,
c. Grabstätte für Körpererdbestattung, dreistellig
2,50 m x 3,00 m, Abstand 0,25 m,
d. Tiefgrabstätte (zwei Beisetzungen)
2,50 m x 0,90 m, Abstand 0,50 m,
e. Urnengrabstätte, zweistellig
1,00 m x 0,50 m, Abstand 0,25 m,
f. Urnengrabstätte, vierstellig
1,00 m x 1,00 m, Abstand 0,25 m.
V. Gestaltung der Grabstätten
§ 23
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
Jede Grabstätte ist – unbeschadet der besonderen Anforderun-
gen des § 25 für Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvor-
schriften – so zu gestalten und so an die Umgebung anzupas-
sen, das die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen 
und in seiner Gesamtlage gewahrt wird.

(7) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 
Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht minde-
stens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben 
worden ist.
(8) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der 
Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 ge-
nannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertra-
genden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine der-
artige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nach-
stehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über:
a. auf den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Leben-
spartner, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
Ehe vorhanden sind,
b. auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c. auf die Stiefkinder,
d. auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vä-
ter und Mütter,
e. auf die Eltern,
f. auf die vollbürtigen Geschwister,
g. auf die Stiefgeschwister,
h. auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird 
die jeweils älteste Person Nutzungsberechtigter.
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen 
des verstorbenen Nutzungsberechtigten innerhalb eines Jahres 
seit der Beisetzung übernimmt.
(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht 
nur auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 ge-
nannten Personen übertragen; es bedarf dazu der vorherigen 
Zustimmung der Gemeinde.
(10) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüg-
lich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.
(11) Abs. 7 gilt in den Fällen der Absätze 8 und 9 entspre-
chend.
(12) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der 
Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das 
Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt 
eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die 
Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entschei-
den.
(13) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig.
(14) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an belegten oder teilbelegten Grabstätten erst nach 
Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. In begründe-
ten Einzelfällen ist ein Verzicht vor Ablauf der letzten Ruhezeit 
möglich. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte mög-
lich.
§ 18
Tiefengrabstätten
(1) Tiefengrabstätten sind Wahlgrabstätten in denen zwei Kör-
pererdbestattungen übereinander zulässig sind.
(2) Für Tiefengrabstätten gilt § 17 Absätze 1 und 3-14 ent-
sprechend.
§ 19
Beisetzung von Aschen
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in
a. Urnenreihengrabstätten,
b. Urnenrasenreihengrabstätten,
c. Urnenwahlgrabstätten,
d. anonymen Urnenreihengrabstätten,
e. Wahl- und Ehrengrabstätten.
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der 
Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ru-
hezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden.
(3) Urnenrasenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten oh-
ne Einfassungen für Urnenbestattungen. Das Nutzungsrecht 
an diesen Grabstätten wird für die Dauer der Ruhezeit verlie-
hen. Ein Wiedererwerb ist ausgeschlossen. Die Beisetzung ei-
ner zweiten Urne in eine Urnenrasenreihengrabstätte kann nur 
erfolgen, wenn die verbleibende und damit verkürzte Ruhezeit 
gemäß § 6 Abs. 3 BestattungsG mindestens 10 Jahre beträgt. 
Die Vorschriften der Friedhofssatzung über die Reihengrabstät-
ten für Urnenbestattungen gelten entsprechend. Die Grabstät-
ten sind durch die Nutzungsberechtigten innerhalb der von der 
Gemeinde gesetzten Frist von jeglichem Grabschmuck zu räu-
men. Sie werden vom Friedhofsträger eingeebnet und einge-
sät. Die Pflege und das Mähen des Rasens werden für die Dau-
er der Ruhezeit vom Friedhofsträger oder einem Beauftragten 
durchgeführt.
Für das Einebnen, Einsäen und die Pflegearbeiten an der Grab-
stätte einschließlich der Rasenpflege während der gesamten 
Ruhefrist erhebt die Gemeinde eine zusätzliche einmalige Ge-
bühr.
Die Kennzeichnung der Rasengrabstätte erfolgt durch eine am 
Kopfende der Grabstätte von der Gemeinde oder einem Beauf-
tragten angebrachte aufstehende Grabtafel aus Granitstein im 
Format 40 x 40 cm, in welche auf Veranlassung der Gemeinde 
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(7) In den Belegungsplänen können im Rahmen der Absätze 5 
und 6 für die Grabmale Höchst- und Mindestabmessungen vor-
geschrieben werden.
(8) Abdeckungen der Gräber mit Steinplatten bis zur gesamten 
Grabfläche und Einfassungen sind zulässig.
(9) Soweit es die Gemeinde innerhalb der Gestaltung und Be-
achtung des § 25 für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von 
den Vorschriften der Absätze 2 - 7 und auch für sonstige bau-
liche Anlagen zulassen.
§ 26
Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften
In den Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften 
unterliegen die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen in 
ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umge-
bung lediglich den allgemeinen Anforderungen (§ 23). Es müs-
sen insbesondere die Mindeststärken gemäß § 25 Absätze 5 
und 6 eingehalten werden.
§ 27
Genehmigungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen be-
darf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofs-
verwaltung. Die Anträge sind durch die Nutzungsberechtigten 
zu stellen. Das Nutzungsrecht ist im Antragsfall gegebenenfalls 
vom Antragsteller nachzuweisen.
(2) Den Anträgen sind beizufügen:
a. der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im 
Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, 
des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforder-
lich ist,
b. Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole 
im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung, des Inhaltes, der Form und der Anordnung, soweit es 
zum Verständnis erforderlich ist.
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maß-
stab 1:5 oder das Aufstellen eines Modells in natürlicher Größe 
auf der Grabstätte verlangt werden.
(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen bau-
lichen Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 
gelten entsprechend.
(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die son-
stige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der ihrer 
Erteilung errichtet worden ist.
(5) Nicht genehmigungspflichtig als provisorische Grabmale 
sind nur naturlasierte Holztafeln oder –kreuze. Diese dürfen 
nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung verwendet 
werden.
§ 28
Anlieferung
(1) Die Anlieferung von Grabmalen und sonstigen baulichen 
Anlagen ist unter Angabe des Friedhofs, des Kalendertages und 
der Uhrzeit der Friedhofsverwaltung schriftlich anzuzeigen.
(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind 
so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang von der Gemeinde 
überprüft werden können.
§ 29
Standsicherheit der Grabmale
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach der 
Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalen (TA 
Grabmal) in der derzeit gültigen Fassung zu fundamentieren 
und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und 
auch beim Öffnen benachbarter Grabstätten nicht umstürzen 
oder sich senken können. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige 
bauliche Anlagen.
(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der 
Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der Funda-
mente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Genehmi-
gung nach § 27. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene 
Fundamentierung durchgeführt worden ist.
§ 30
Unterhaltung
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind 
dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwort-
lich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen 
baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die nut-
zungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe 
zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwal-
tung auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen 
(z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
durch die Gemeinde nicht innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeinde be-
rechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder Teile davon 
zu entfernen; die Gemeinde ist verpflichtet, diese Sachen drei 
Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 
oder nicht ohne Weiteres über das Einwohnermeldeamt zu er-
mitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein vier-

§ 24
Wahlmöglichkeit
(1) Die Friedhöfe in Borg, Keßlingen und Wochern unterliegen 
keinen besonderen Gestaltungsvorschriften. Auf allen anderen 
Friedhöfen werden Abteilungen mit und Abteilungen ohne be-
sondere Gestaltungsvorschriften eingerichtet.
(2) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abtei-
lung mit oder in einer Abteilung ohne besondere Gestaltungs-
vorschriften zu wählen. Wird von der Wahlmöglichkeit (bei 
Anmeldung der Bestattung) nicht Gebrauch gemacht, hat die 
Beisetzung in einer Abteilung mit besonderer Gestaltungsvor-
schriften zu erfolgen.
(3) Auf den nachstehenden Friedhöfen werden Abteilungen 
mit und Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschrift wie 
folgt eingerichtet:
a) mit besonderer Gestaltungsvorschrift:
1. Friedhof Besch Grabfelder B bis E
2. Friedhof Eft-Hellendorf ab Grabreihe 22
3. Friedhof Nennig Grabfeld C und D
4. Friedhof Oberleuken Grabfeld A und B
5. Friedhof Perl Grabfeld D, Reihe 1 bis 6,

Grabfelder E bis J, L, N und O
6. Friedhof Sinz Feld A und B
7. Friedhof Tettingen Grabfelder A und B
b) ohne besondere Gestaltungsvorschrift
1. Friedhof Besch Grabfeld A
2. Friedhof Eft-Hellendorf Grabreihen 1-21
3. Friedhof Nennig Grabfelder A und B
4. Friedhof Oberleuken Grabfeld C
5. Friedhof Perl Grabfelder A – C, Grabfeld D,

Reihe 7-9, Grabfelder K, M & P.
6. Friedhof Sinz Grabfeld C und D
7. Friedhof Tettingen Grabfeld C
VI. Grabmale
§ 25
Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften
(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und 
Anpassung an die Umgebung erhöhten Anforderungen entspre-
chen.
(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine (außer Findlingen), 
Holz, Schmiedeeisen sowie nicht rostende Metalle verwendet 
werden. Einfassungen und Abdeckungen in Metall sind nicht 
zugelassen.
(3) Bei der Gestaltung und der Bearbeitung sind folgende Vor-
schriften einzuhalten:
1. Alle Bearbeitungsarten sind zulässig.
2. Politur ist nur als gestalterisches Element in der Vorderflä-
che neben Ornament und Schrift erlaubt, sofern sie nicht über-
wiegt.
3. Die Grabmale sollen aus einem Stück hergestellt sein und 
keinen Sockel haben.
4. Nicht zugelassen sind alle nicht aufgeführten Materialien, 
Zutaten, Gestaltungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere 
Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder, Gold, Silber, Far-
ben sowie Glas mit Ausnahme von einfarbigem Sicherheitsglas 
als Gestaltungsmaterial und zwar in den vier Grundfarben rot, 
grün, blau und gelb und in den Farben schwarz und weiß.
(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind ste-
hende oder liegende Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu ent-
wickeln. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte 
gelegt werden.
(5) Auf Grabstätten für Erdbeisetzungen sind stehende Grab-
male aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:
a) auf Einzelgrabstätten und Tiefengräbern
Höhe bis 0,90 m,
Breite bis 0,60 m,
Mindeststärke 0,14 m
b) auf zwei- und mehrstelligen Wahlgrabstätten
Höhe bis 1,10 m,
Breite bis 1,50 m,
Mindeststärke 0,16 m
(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu 
folgenden Größen zulässig:
a) auf ein- und zweistelligen Urnengrabstätten
Höhe bis 0,60 m,
Breite bis 0,45 m,
Mindeststärke 0,14 m
b) auf mehr als zweistelligen Urnengrabstätten
Höhe 0,70 m,
Breite bis 0,60 m,
Mindeststärke 0,14 m
Stehende Grabmale aus Naturstein müssen mindestens 14 cm, 
ab 1,00 m Höhe mindestens 16 cm stark sein.
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(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtllichen oder sonstigen Be-
denken bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen 
während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spä-
testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der 
Beisetzung endgültig zu schließen.
(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krank-
heiten Verstorbener sollen in einem besonderen Raum der Lei-
chenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen 
und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vor-
herigen Zustimmung des Amtsarztes.
§ 35
Trauerfeiern
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, 
am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stel-
le abgehalten werden.
(2) Die Aufbahrung des Verstorbenen kann im Feierraum un-
tersagt werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichti-
gen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken we-
gen des Zustandes der Leiche bestehen.
(3) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Fried-
höfen bedarf der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die 
Musikinstrumente in den Feierräumen dürfen grundsätzlich nur 
von den zugelassenen Musikern gespielt werden.
IX. Schlussvorschriften
§ 36
Alte Rechte
(1) Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde bei Inkraft-
treten dieser Satzung bereits verfügt hat, richtet sich die Nut-
zungszeit nach den bisherigen Vorschriften.
(2) Im Übrigen gilt diese Satzung.
§ 37
Haftung
Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nichtsat-
zungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und 
ihrer Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhut- und Überwa-
chungspflichten. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit.
§ 38
Gebühren
Für die Benutzung der von der Gemeinde verwalteten Fried-
höfe und ihrer Einrichtungen und die damit verbundenen Ver-
waltungsdienstleistungen sind die Gebühren nach der jeweils 
geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.
§ 39
Zuwiderhandlungen
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung richten sich die 
Zwangsmittel nach dem Saarländischen Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz (SVwVG) vom 27. März 1974 (Amtsblatt
S. 430) in der jeweils gültigen Fassung.
§ 40
Rechtsbehelf
Gegen Maßnahmen dieser Satzung steht dem Betroffenen 
der Rechtsbehelf nach den Bestimmungen der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. März 1991 (BGBl. S. 686), in ihrer jeweils gültigen 
Fassung zu.
§ 41
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig verhält sich, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen der Vorschriften dieser Satzung handelt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer 
Geldbuße bis zu einer Höhe von 1.000,00 € geahndet werden.
§ 42
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 21. März 2001 
einschließlich aller hierzu ergangener Änderungen außer Kraft.
Perl, den 30. November 2023
Der Bürgermeister (Siegel)
Ralf Uhlenbruch
Genehmigung:
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit hat mit 
Schreiben vom 9. Januar 2024 (Aktenzeichen: E6/4812-050#001) die 
Neufassung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in 
der Gemeinde Perl (Friedhofssatzung) mit folgendem Wortlaut geneh-
migt:
Sehr geehrter Herr Uhlenbruch, die Neufassung der Friedhofssatzung 
in der abschließend mit Schreiben vom 19. Dezember 2023, hier einge-
gangen am 03. Januar 2024, vorgelegten Fassung wird hiermit geneh-
migt.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Fabienne Kuklik

wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind 
für jeden Schaden haftbar, der durch das Umfallen von Grab-
malen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen 
von Teilen davon verursacht wird.
(3) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale oder sol-
che, die als besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten blei-
ben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. Die Gemeinde 
kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale ver-
sagen.
§ 31
Entfernung
(1) Für die Entfernung von Grabmalen gilt § 17 Abs. 14 ent-
sprechend. Bei Grabmalen im Sinne des § 30 Abs. 3 kann die 
Gemeinde die Zustimmung versagen.
(2) Werden Grabmale und sonstige bauliche Anlagen bereits 
vor Ablauf der Ruhezeit entfernt, ist der Nutzungsberechtigte 
verpflichtet, eine Gebühr für die jährliche Pflege der vorzeitig 
zurückgegeben und eingeebneten Grabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit zu zahlen.
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit oder nach Ablauf des Nutzungs-
rechtes sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anla-
gen zu entfernen. Dazu bedarf es der vorherigen Zustimmung 
der Gemeinde. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen 
Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Ru-
hezeit oder des Nutzungsrechtes entfernt, fallen sie entschä-
digungslos in die Verfügungsgewalt der Gemeinde. Sofern 
Grabstätten von der Gemeinde abgeräumt werden, hat der je-
weilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.
VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
§ 32
Allgemeines
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 
26 hergerichtet und dauernd verkehrssicher in Stand gehalten 
werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von 
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen zu entsorgen. § 8 Abs. 6 Satz 3 bleibt unberührt.
(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer 
Gestaltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem be-
sonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflan-
zen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentli-
chen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Die Bepflanzung 
der Gräber darf die Höhe des Grabmales nicht überschreiten.
(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nut-
zungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst 
mit dem Ablauf des Nutzungsrechtes.
(4) Die Nutzungsberechtigten können die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder damit einen zugelassenen Friedhofs-
gärtner beauftragen. Ausgenommen hiervon sind Rasenreihen-
grabstätten, Urnenrasenreihengrabstätten und anonyme Ur-
nengrabstätten.
(5) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach jeder 
Beisetzung hergerichtet sein.
(6) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung 
aller außerhalb der Grabstätten befindlichen Flächen (Wege, 
Grünanlagen usw.) obliegt ausschließlich der Gemeinde; ins-
besondere ist es untersagt, außerhalb der Grabstätten Platten, 
Kies oder sonstige Materialien aufzubringen sowie Bepflan-
zungen vorzunehmen.
(7) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dür-
fen in Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Krän-
zen, Trauergebinden und -gestecken nicht verwendet werden. 
Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus 
nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu 
entsorgen.
(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämp-
fungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht gestattet.
§ 33
Vernachlässigung
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet 
oder gepflegt, hat der Nutzungsberechtigte (§ 31 Abs. 3) auf 
schriftliche Aufforderung durch die Gemeinde die Grabstätte 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in 
Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt 
oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, kann die Gemeinde 
auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten die Grabstätte 
in Ordnung bringen lassen.
(2) Für Grabschmuck gilt § 31 Abs. 3 Satz 3 und 4 entspre-
chend.
VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern
§ 34
Benutzung der Leichenhallen
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur 
Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Gemeinde betre-
ten werden.
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der schriftlichen Zustimmung und Freigabe durch die Flurberei-
nigungsbehörde und setzt die Genehmigung der zuständigen 
Kreisverwaltung voraus.
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbe-
reinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden.
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, 
Hecken, Obstbäume, Rebstöcke und Beerensträucher dürfen 
nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, ins-
besondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht 
beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde beseitigt werden.
4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einver-
nehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 
4) nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zu-
letzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22.12.2023 
(BGBl. I Nr. 409), wird angeordnet mit der Folge, dass Rechts-
behelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben.
III. Hinweise
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Ände-
rungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt 
worden, so können sie im Vereinfachten Flurbereinigungsver-
fahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde 
kann den früheren Zustand nach § 137 FlurbG wieder herstel-
len lassen, wenn dies der Vereinfachten Flurbereinigung dien-
lich ist.
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorge-
nommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen anordnen.
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vor-
genommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde an-
ordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte 
und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichts-
behörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis 
4.4 sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet 
werden können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, 
zur Vorbereitung und zur Durchführung der Vereinfachten Flur-
bereinigung Flurstücke zu betreten und die nach ihrem Ermes-
sen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.
3. Anmeldung unbekannter Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntmachung dieses 
Beschlusses sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Vereinfachten Flurbe- reini-
gungsverfahren berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, 
dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel, Tes-
senowstraße 6, 54295 Trier anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so 
kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegen- über 
diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbe-
reinigungsbeschlusses) zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
4. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Übersichtskarte
Je ein Abdruck dieses Änderungsbeschlusses mit den Be-
schlussgründen und einer Übersichtskarte liegen zwei Wochen 
lang nach der Bekanntgabe zur Einsichtnahme der Beteiligten 
aus bei:
a. der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, im Neben-
gebäude Schloßberg 3, 54439 Saarburg, 1. Etage, Zimmer-Nr. 
105,
b. dem Ortsbürgermeister von Freudenburg, Herrn Alois Zeh-
ren, König-Johann-Str. 36, 54450 Freudenburg und
c. dem Ortsbürgermeister von Trassem, Herrn Roland Konter, 
Brückenstr. 34, 54441Trassem.
Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist nachrichtlich in ei-
ner Übersichtskarte im Maßstab 1:5000 dargestellt.
Dieser Beschluss und die Übersichtskarte können ebenfalls im 
Internet unter http://www.dlr-mosel.rlp.de eingesehen werden 
(rechts unter „Direkt zu“: Bodenordnungsverfahren -> Leuktal 
-> 4. Bekanntmachungen bzw. 5. Karten -> 3_Aenderungsbe-
schluss_farbig_Nord.pdf bzw. 3_Aenderungsbeschluss_farbig_
Sued.pdf bzw. 3_Aenderungsbeschluss_Nord.pdf bzw. 3_Aen-
derungsbeschluss_Sued.pdf; mit der linken Maustaste auf die 
Karte klicken -> Link in neuem Fenster öffnen).

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum

54295 Trier, 
den 19.01.2024

DLR Mosel Tessenowstr. 6
Abteilung Landentwicklung
und Ländliche Bodenordnung

Telefon: 
0651-9776212

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Leuktal

Telefax: 
0651-9776330

Aktenzeichen: 71028-HA2.3. Internet: www.dlr.
rlp.de

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Leuktal

3. Änderungsbeschluss
I. Anordnung
1. Anordnung erheblicher Änderungen des Flurbereinigungsge-
bietes (§ 8 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I 
Seite 2794)
Hiermit wird das durch Flurbereinigungsbeschluss vom 
28.12.2006 festgestellte, mit Beschluss vom 21.03.2011 und 
11.01.2021 geänderte Flurbereinigungsgebiet des Verfahrens 
Leuktal, Landkreis Trier-Saarburg, wie folgt geändert:
1.1 Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke 
zugezogen:
Gemarkung Freudenburg Flur 5 Nrn.
20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 34, 35, 36, 37/2, 
45, 46, 47, 50, 51/4, 52/3, 54, 58, 59, 61, 62, 109, 110, 
111/1, 112/1, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 131, 132, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149/1, 151, 152/3, 170/1, 171, 172, 173, 174, 175/1, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 185, 186, 187, 188/1, 190, 
191, 192, 193, 196/1, 197, 198, 199, 200, 201/4, 201/5, 202, 
252, 258/16, 259/3
Gemarkung Freudenburg Flur 6 Nrn. 133/4, 136/6, 262/2, 
301/18, 301/19
Gemarkung Freudenburg Flur 11 Nrn. 142/2, 143, 269/1, 
277/2
Gemarkung Freudenburg Flur 15 Nr. 2 /2
Gemarkung Meurich Flur 3 Nrn. 106/2, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 148, 149, 153
Gemarkung Saarburg Flur 22 Nr. 12
Gemarkung Saarburg Flur 33 Nrn. 136, 147
Gemarkung Trassem Flur 1 Nr. 125/96
Gemarkung Trassem Flur 3 Nrn. 179, 180, 181, 182, 183/1
Gemarkung Trassem Flur 5 Nr. 510
Gemarkung Trassem Flur 9 Nr. 48/6
Gemarkung Trassem Flur 10 Nrn. 56, 84, 85, 109
1.2 Vom Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke 
ausgeschlossen:
Gemarkung Trassem Flur 2 Nrn. 5, 208, 209/2, 210/2, 211/2, 
213/2, 216/2, 219/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, 225, 226, 
228/2, 229, 230, 233, 234, 237, 238/2
Gemarkung Trassem Flur 9 Nrn. 263, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 
283/1, 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 314, 315. 316, 317, 319
2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der unter Nr. 1 
angegebenen Änderungen festgestellt.
3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen 
Flurstücke sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbau-
berechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit dem Flurbe-
reinigungsbeschluss vom 28.12.2006 entstandenen
“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung Leu-

ktal”.
4. Zeitweilige Einschränkungen der Flurstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von 
der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Un-
anfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die folgenden Ein-
schränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenom-
men werden, wenn sie zum ordnungsge- mäßen Wirtschaftsbe-
trieb gehören. Für gesetzlich geschütztes Grünland nach § 15 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 
Nr. 11 S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) besteht ein generelles Um-
bruchverbot (dies gilt auch für geschütztes Grünland nach § 
15 LNatSchG mit dem Status „Dauergrünland“). Der Umbruch 
von Dauergrünland und § 15-Grünland sowie die Neueinsaat 
von Dauergrünland unterliegen der Veränderungssperre nach 
§ 34 FlurbG. Jeglicher Umbruch von Grünlandflächen bedarf 
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats, begin-
nend mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung, 
Widerspruch beim
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel,
Tessenowstraße 6, 54295 Trier
oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben wer-
den.
Hinweis:
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.landent-
wicklung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz.
Im Auftrag
(Siegel)
Gez. Torben Alles

Abholung von Personalausweisen 
und Reisepässen

Bundespersonalausweise, die bis zum 05.01.2024 sowie Reise-
pässe, die bis zum 22.12.2023 beantragt wurden, sind eingetrof-
fen und können vormittags ohne Termin und nachmittags mit 
vorheriger Terminvereinbarung abgeholt werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Personalausweis erst abholen 
können, wenn Sie den Pin-Brief von der Bundesdruckerei per Post 
erhalten haben (Jugendliche unter 15 Jahren und 9 Monaten erhal-
ten keinen Pin-Brief).
Falls Sie den Personalausweis nicht persönlich abholen können, ist 
eine Vollmacht vorzulegen. Einen Vordruck hierfür finden Sie auf 
www.perl.saarland (Gilt nicht für Reisepässe!)
Die abgelaufenen Personalausweise und Reisepässe müssen beim 
Empfang der neuen Ausweispapiere abgegeben werden.
Die Lieferzeit für Personalausweise und Reisepässe liegt zurzeit 
bei ca. 2-4 Wochen.
Bitte beantragen Sie die Ausweispapiere rechtzeitig. Die Liefer-
zeiten können sich evtl. auch verlängern.

Öffentliche Bekanntmachung
49. Sitzung des Klima-, 

Umwelt- und Bauausschusses
Sitzungstermin: Donnerstag, 01.02.2024, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Feuerwehrgerätehaus Perl, Zum Kreckelberg 1, 
66706 Perl
Tagesordnung

Nichtöffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bebauungsplan „Obere Bergstraße/ Im obersten Brühl“ 

Ortslage Perl und Oberperl; Aufstellungs- und Offenla-
gebeschluss

3. Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes im Ortsteil Oberperl

4. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 10 WHG 
zum Abbau von Kies in Nennig; Frist: 08.02.2024

5. Bauanträge/Bauanfragen
5.1. Bauanfrage zur Klärung der planungsrechtlichen Zuläs-

sigkeit eines Wohngebäudes in Sinz
6. Auftragsvergaben
6.1. Vergabe der Planungsleistungen zur Erweiterung der 

Grundschule Dreiländereck; Ausbau Ganztagsbereich 
und Einrichtung Gebundene Ganztagsschule

7. Grundstücksangelegenheiten
7.1. Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Verein 

„Berrscher Öler e.V.
7.2. Vergabe einer Fläche im Industriegebiet „Wieser Weg“ 

in Besch
7.3. Abschluss eines Gestattungsvertrags Zuwegung im Zu-

sammenhang mit der Erweiterung des Windpark Perl 
(Renglischberg); Teilbereich Perl-Sinz

7.4. Veräußerung einer Gemeindefläche zur Aufstellung ei-
ner Trafostation im Ortsteil Besch „Zu den Mühlen“

8. Anfragen, Informationen und Verschiedenes
8.1. Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem 

Herzensengel e.V. zur Errichtung von zwei Inklusions-
spielgeräten auf einer gemeindeeigenen Fläche

Perl, den 22. Januar 2024
Der Bürgermeister
Uhlenbruch

Begründung
1. Sachverhalt:
Das bisherige Flurbereinigungsgebiet erfährt durch die Ände-
rungen eine erhebliche Vergrößerung von etwa 38 ha und ist 
nun etwa 900 ha groß.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Leuktal hat den 
festgesetzten Änderungen des Verfahrensgebietes in seiner 
Sitzung am 02.11.2023 zugestimmt.
Die unter Nr. I 1 genannten Flurstücke werden zur besseren 
Gestaltung der Landabfindungen und zur Gewährleistung einer 
gesicherten wegemäßigen Erschließung der Flurstücke in das 
Verfahrensgebiet einbezogen.
Die auszuschließenden Flurstücke sind im Flächennutzungsplan 
für eine zukünftige Bebauung vorgesehen. Durch den im Flur-
bereinigungsgesetz vorgesehenen Erschließungszwang würde 
die zukünftige Entwicklung der Flächen gehemmt. Zudem er-
schwert der dadurch gegebene Flächenanspruch im Rahmen 
der wertgleichen Landabfindung die Durchführung des Verfah-
rens erheblich.
Die am Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren voraus-
sichtlich beteiligten Grundstückseigentümer und Erbbaube-
rechtigten wurden vom DLR Mosel am 06.11.2023 in einer 
Auf- klärungsversammlung in Freudenburg eingehend über 
die Änderungen des Vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens 
Leuktal einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten 
aufgeklärt.
Die landwirtschaftliche Berufsvertretung, die Ortsgemein-
den Trassem, Kirf, Freudenburg und die Stadt Saarburg, die 
Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, die Kreisverwaltung Trier- 
Saarburg und die übrigen zu beteiligenden Behörden und Or-
ganisationen wurden gehört bzw. unterrichtet.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Mosel als zuständige 
Flurbereinigungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für den Änderungsbeschluss 
sind erfüllt.
2.2 Materielle Gründe
Die Änderung ist zur Erreichung der im Anordnungsbeschluss 
aufgeführten Verfahrensziele erforderlich. Maßnahmen sind u. 
a. die bessere Gestaltung und Anbindung des Wirtschaftswege-
netzes an das öffentliche Straßennetz sowie die Regelung und 
Ordnung der Rechtsverhältnisse.
Große Teile der von der Zuziehung betroffenen Flächen wur-
den in einem beschleunigten Zusammenlegungsverfahren (BZ-
Verfahren) bereits arrondiert. Zur Sicherung der Erschließung 
wurden dabei Dienstbarkeitswege begründet. Die in der Ört-
lichkeit genutzten Wege weichen jedoch in der Lage von den 
rechtlich begründeten Dienstbarkeiten ab. Mit der Einbezie-
hung und Neuordnung kann dieser Missstand dauerhaft beho-
ben werden. Zudem ist nur so die Anbindung an das bisherige 
im Verfahrensgebiet gelegene Wegenetz möglich.
Aufgrund der Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen 
ist die Aufstellung eines Planes über die gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen gem. § 41 FlurbG erforderlich. Das 
Erfordernis besteht unabhängig von den durch diesen Be-
schluss erfassten Änderungen.
Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 FlurbG sind erfüllt.
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im über-
wiegenden Interesse der Beteiligten. Es liegt insbesondere in 
ihrem Interesse, dass das Vereinfachte Flurbereinigungsver-
fahren Leuktal ohne Zeitverlust fortgesetzt wird, damit die an-
gestrebten betriebswirtschaftlichen Vorteile möglichst bald ein-
treten. Eine Verzögerung der Verfahrensbearbeitung durch die 
aufschiebende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe würde für die 
Mehrzahl der Beteiligten erhebliche wirtschaftliche Nachteile 
bei der angestrebten agrarstrukturellen Verbesserung mit sich 
bringen, die darin bestehen, dass die Bekanntgabe des Flur-
bereinigungsplanes und damit der Besitzübergang verzögert 
würden.
Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. 
Die Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und die 
Dorferneuerung und die damit investierten öffentlichen Mittel 
tragen ganz erheblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der 
Kulturlandschaft und damit zur Erhaltung eines bedeutenden 
Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick auf 
den raschen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es er-
forderlich, dass die mit der Bodenordnung angestrebten Ziele 
möglichst schnell verwirklicht werden.
Die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung liegen damit vor (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO).
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Besucherinnen und Besucher der reguläre Eintritt in Höhe von 
vier Euro an.
Den Abschluss macht der Schnupperworkshop „Only Teens“ 
am 29. Februar 2024. Hier sind von 15.00 bis 21.00 Uhr al-
le Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren mit 
Skateboard, Inlinern und Co. willkommen. Die Teilnahme ist 
kostenlos.
Für den Sport- und Spieltag ist eine Anmeldung per E-Mail an 
skatehalle@merzig-wadern.de erforderlich. Anmeldungen, die 
erst am Veranstaltungstag eingehen, können nicht berück-
sichtigt werden. Für die Teilnahme an den Workshops ist bei 
minderjährigen Teilnehmern von den Erziehungsberechtigten 
ein Haftungsausschluss auszufüllen; diesen gibt es auf www.
merzig-wadern.de/Sportförderung oder vor Ort. Für alle Ver-
anstaltungen besteht für Kinder bis 16 Jahre eine Helmpflicht. 
Skateboards und Schoner können in geringer Stückzahl vor Ort 
gegen ein Ausweisdokument als Pfand ausgeliehen werden.

Gesundheitsamt 
des Landkreises Merzig-Wadern

Kostenlose Sprechstunde für Eltern 
von Babys und Kleinkindern

Das Gesundheitsamt des Landkreises Merzig-Wadern bietet am 
Montag, 05. Februar, und am Montag, 19. Februar 2024, eine 
kostenlose Sprechstunde für Eltern von Babys und Kleinkindern 
an. Die Sprechstunde findet jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr 
statt.
Die Beratung richtet sich an alle Eltern mit Kindern von null 
bis drei Jahren. Die jungen Familien werden beispielsweise zu 
den Themen Gesundheit und Krankheit von einer erfahrenen 
Familien- und Kinderkrankenschwester unterstützt. Die Mitar-
beiterin des Gesundheitsamtes gibt auch Ratschläge für den 
Umgang mit dem Baby oder Kleinkind, zu dessen Entwicklung, 
Ernährung, Pflege und Schlaf. Sie steht den Eltern bei Fragen 
und persönlichen Anliegen zur Seite. Im Rahmen der Sprech-
stunde kann das Kind zudem gewogen und gemessen werden. 
Die Beratung ist kostenfrei, unverbindlich und auf Wunsch 
auch anonym. Die Beratung kann persönlich oder in Ausnah-
mefällen auch telefonisch durchgeführt werden. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Die Sprechstunde findet im Nebengebäude des Gesundheits-
amtes des Landkreises Merzig-Wadern in der Torstraße 43a in 
Merzig statt. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 
(06861) 80426.

Sitzung des Kreisausschusses
Bekanntmachung

Am Montag, 29. Januar 2024, findet um 17.00 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Kreisverwaltungsgebäudes in Merzig, Bahnhofstra-
ße 44, die 39. Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises 
Merzig-Wadern in der Amtszeit 2019-2024 statt.
I. Öffentliche Sitzung
1. Information über die Vergabe von Unterhaltungs-, Repara-

tur- und Investitionsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäu-
den

2. Ermächtigung der Verwaltung zur Vergabe von Arbeiten an 
verschiedenen kreiseigenen Gebäuden

3. Stellenausschreibungen
4. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
II. Nichtöffentliche Sitzung
5. Ernennung von zwei Kreisbrandmeistern
6. Übernahme einer Sozialarbeiterin in ein unbefristetes Be-

schäftigungsverhältnis
7. Einstellung eines technischen Sachbearbeiters (m/w/d) 

Hochbau
Vorberatung für den Kreistag
8. Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
9. Festsetzung des Investitionsprogrammes für den Planungs-

zeitraum 2024 - 2027
10. estsetzung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2024
11. Ausführung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2024
12. Zuschuss an die Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäf-

tigung (GIBmbH) - Endgültige Verlustabdeckung 2022 und 
Abschläge ab 2024 zur Liquiditätssicherung

13. Kreiskulturzentrum Villa Fuchs im Landkreis Merzig-Wadern 
e.V.: Genehmigung der Satzungsänderung des Kulturzen-
trums Villa Fuchs im Landkreis Merzig-Wadern e.V.

14. Antrag auf Projektmittelförderung zur Fortführung des Pro-
jektes „Ambulante aufsuchende Begleitung psychisch er-
krankter Eltern, als modulare Komplexleistung im Bereich 
der Frühen Hilfen“

Oberleuken/Keßlingen/Münzingen
Ortsvorsteher | Volker Kremer
Oberleuken | Mühlenstr. 27 | 06865/185336

Mitteilung des Ortsvorstehers 
Oberleuken

Vertretung des Ortsvorstehers
Ortsvorsteher Volker Kremer wird vom stellvertretenden 
Ortsvorsteher Sascha Lahr, Zum Jakobsbrunnen 12, Tel.: 
06865/185198, vertreten.

Sonstige Amtliche und 
öffentliche Mitteilungen

Kreisjugendamt Merzig-Wadern
Kreisjugendamt bietet Selbstbehauptungs- 
und Selbstverteidigungskurse für Kinder an

Das Kreisjugendamt Merzig-Wadern bietet an zwei Wochenen-
den im März Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse 
für Mädchen und Jungen an. In den Kursen werden Techniken 
und Verhaltensweisen vermittelt und eingeübt, die den Kindern 
für Situationen, in denen ihnen jemand zu nahekommt, ein Ge-
fühl von Stärke und Wehrhaftigkeit vermitteln.
Jeder Kurs besteht aus vier Terminen zu je zweieinhalb Stun-
den. Die Kurse finden am Samstag, 09. März, Sonntag, 10. 
März, Samstag, 16. März und Sonntag, 17. März 2024, in der 
Sporthalle des Peter-Wust-Gymnasiums in Merzig statt. Die 
Kurse für Jungen von sechs bis zehn Jahren werden jeweils 
von 09.00 bis 11.30 Uhr angeboten. Die Kurse für Mädchen 
von sechs bis acht Jahren finden von 12.00 bis 14.30 Uhr und 
die Kurse für Mädchen ab neun Jahren von 15.00 bis 17.30 Uhr 
statt.
Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro pro Kurs. Das Anmel-
deformular gibt es unter www.merzig-wadern.de/jugendar-
beit. Für weitere Informationen und die Anmeldung steht Mi-
chelle Streit vom Kreisjugendbüro unter (06861) 802231 oder 
0160/8807452 sowie per E-Mail an kreisjugendbuero@merzig-
wadern.de zur Verfügung.

Landkreis Merzig-Wadern
Workshops der Skatehalle Merzig-Wadern 

im Februar
Der Landkreis Merzig-Wadern lädt im Februar wieder zu meh-
reren Workshops in die Skatehalle, Zum Gipsberg 10 in Merzig, 
ein.
Den Anfang macht am 03. Februar 2024 der allmonatliche 
Sport- und Spieltag: Kinder bis 10 Jahre können von 10.00 bis 
14.00 Uhr kostenlos mit Skateboard, Fahrrad, Dreirad oder In-
linern teilnehmen. Es gibt zwei Zeitslots von 10.00 bis 11.45 
Uhr und von 12.00 bis 13.45 Uhr. Vor Ort gibt es Übungsleiter, 
die allen Neulingen das Skaten beibringen und mit ihnen ver-
schiedene Parcours durchlaufen.
Am 05. Februar 2024 geht es dann weiter mit der „Old Dog 
Session – Ü30“. Diese findet außerhalb der regulären Öff-
nungszeiten, von 17.00 bis 21.00 Uhr, statt – auch hier wird 
ein Übungsleiter vor Ort sein. An diesem Abend fällt für alle 
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15. Anpassung der Leistungsvereinbarung mit dem Caritasver-
band Saar-Hochwald e.V. über die Leistung und Finanzie-
rung der Suchtberatung im Landkreis Merzig-Wadern

66663 Merzig, 22. Januar 2024
Landkreis Merzig-Wadern
Die Landrätin
Daniela Schlegel-Friedrich

Gemeinde Losheim am See
Stellenausschreibungen

Die Gemeinde Losheim am See sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen

Mitarbeiter für den kommunalen Ordnungsdienst (m/w/d)
Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung und 
eine selbstständige, verantwortungsvolle Arbeitsweise sowie 
Durchsetzungsvermögen. Neben der Bereitschaft an Wochen-
enden zu arbeiten bedarf es auch eine gültige Fahrerlaubnis. 
Bereits absolvierte Fortbildungslehrgänge für den ruhenden 
und fließenden Verkehr sind von Vorteil. Es handelt sich zu-
nächst um eine befristete Stelle.

----------
Die Gemeinde Losheim am See stellt zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen

Hauptamtsleiter (w/m/d)
ein. Voraussetzung ist die Befähigung für die Laufbahngruppe 
des gehobenen nichttechnischen Dienstes oder die Ausbildung 
zum Verwaltungsfachwirt*in sowie mehrjährige Berufserfah-
rung als Leitung in einer öffentlichen Verwaltung.
Weitere Infos erhalten Sie unter https://www.losheim.de/rat-
haus-service/buergerdienstleistungszentrum/karriere
Helmut Harth, Bürgermeister der Gemeinde Losheim am See

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren
Büschdorf
Am 19.01.2024 vollendete Frau Maria Temmes,
Auf der Heide 38, das 85. Lebensjahr.
Nennig
Am 24.01.2024 vollendete Frau Helga Sausy,
Schloßstr. 11, das 80. Lebensjahr.
Oberleuken
Am 21.01.2024 vollendete Frau Ursula Hein,
Luxemburger Str. 1, das 80. Lebensjahr.
Am 23.01.2024 vollendete Frau Edeltrud Biwersi,
Mühlenstr. 9, das 88. Lebensjahr.
Perl
Am 23.01.2024 vollendete Frau Maria Schmitt,
Auf dem Sabel 16, das 87. Lebensjahr.
Sehndorf
Am 20.01.2024 vollendete Frau Beate Hein,
Winzerstr. 16, das 85. Lebensjahr.
Am 22.01.2024 vollendete Frau Franziska Busch,
Winzerstr. 13, das 83. Lebensjahr.
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WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

Wir 
sprechen:

Sie denken über einen Verkauf Ihrer Immobilie nach?

Immobilien u. Finanzierungsvermittlung

Unser Maklerteam kennt den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie, 
bespricht mit Ihnen Ihren Wunschpreis und berät Sie 

zu dem weiteren Ablauf. Und das Ganze kostenfrei und unverbindlich.  

Rufen Sie uns an, gerne werden wir für Sie tätig!

IHR KOMPETENTES MAKLERTEAM VON IMMOBILIEN BART

   Nora Jacob Klaus Bart  Yannik Weber

www.immobilien-bart.de
Telefon 06867/5610333
Geben Sie Ihre Immobilie vertrauensvoll in unsere Hände!

Profitieren Sie von 
über 30jähriger Erfahrung!

TEBA FENSTER & TÜREN GMBH · RAIFFEISENSTRASSE  ·  HERMESKEIL
TEL. 06503 / 9165-0  ·  WWW.TEBA-FENSTER.DE

Im Sinne der Nachhaltigkeit streben wir eine lange 
Lebensdauer und gute Qualität unserer Produkte 
an. Der Einsatz von hochwertigem Material und die 
sorgfältige Verarbeitung ist die Basis. Mit einem 
fundierten technischen Wissen in punkto Aufmaß, 
Fertigung und Montage erreichen wir für Sie, genau 
dieses hohe Maß an Qualität, das sich über Genera-
tionen hinaus bewährt. Entscheiden Sie sich des-
halb für Qualitätsprodukte von TEBA. Tragen Sie mit 
uns Verantwortung für kommende Generationen. 
Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich selbst 
von der Perfektion, der Technik und der Vielfalt un-
serer Produkte. 

Premium Haustüren

in Holz und Holz-Alu 

zum Jubiläumspreis!

QUALITÄT
LEBT LÄNGER

Wohnung ab sofort zu vermieten
in der Seniorenresidenz Orscholz!

1 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, Keller (40 qm)
Telefon 06865/1590

Auf einen Blick ...
schnell und bequem ein 
neues Zuhause finden.

Hier finden Sie ...
eine Wohnung mit Aussicht auf Heimat.



BORG|BESCH|KESSLINGEN
T E T T I N G E N - B U T Z D O R F
MÜNZINGEN|BÜSCHDORF
EFT-HELLENDORF|NENNIG
SEHNDORF|OBERLEUKEN
OBERPERL|SINZ|WOCHERN

WOCHENZEITUNG
FÜR DIE GEMEINDE PERL

19. Jahrgang (158)	 Donnerstag, den 25. Januar 2024� Nr. 04/2024
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Mitteilungen für alle Ortsteile

CDU Gemeindeverband Perl
Terminvormerkung monatliche Sitzung Februar
Die kommende monatliche Sitzung des CDU Gemeindever-
bandes Perl findet am Montag, 05.02.2024, 19.00 Uhr statt. 
Nähere Infos unter www.cdu-perl.de. Neben des Mitgliedern 
des Vorstandes sind alle Parteimitglieder herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

VHS Perl-Obermosel
Örtl. Leiter: Karl-Heinz Klein
Telefon: 06867/273
Zu allen Kursen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich!
Finanzen
4514A - Online-Kurs - Seminar 2: Walreiten
mit Indexfonds/ETFs (Basiswissen). Donnerstag, 01. Februar 
2024, 19:00 - 20:30 Uhr. 1 Termin mit insgesamt 2 UE. Do-
zent: Frederic Buchheit. Kursgebühr: 19 €

ProPerl e.V.
Stellt sich zur Gemeinderatswahl
In einer bewegenden Versammlung entschied sich ProPerl e.V., 
dass sie bei der bevorsteh. Gemeinderatswahl antreten wer-
den. Die ehem. Bürgerinitiative sucht die aktive Gestaltung der 
Gemeindepolitik o. Zwischenschritt über vertretene Parteien.
Mitbestimmung ist extrem wichtig, es betrifft den Raum in wel-
chem wir uns täglich aufhalten und bewegen. Unser Wohlfühl-
Nahumfeld.

Besch
Ortsvorsteher | Dirk Schwarzenbarth 
Besch | Schulstraße 2 B | 06867/1319

Volleyball Club Besch e.V.
Spielbericht vom 20.01.2024
VC Besch – VV Primstal: 3:1
VC Besch – TV Quierschied: 3:2
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Fastnachtsumzug
Alle, die an unserem Umzug am Fastnachtssonntag 
(11.02.2024) mit einer Fußgruppe oder einem Wagen teilneh-
men wollen, sind aufgerufen, sich unter umzug@bcc-besch.de 
zu melden. Es ist pro „Thema“ nur die Meldung in einer Kate-
gorie (Wagen oder Fußgruppe)

Borg
Ortsvorsteher | Rudi Biewer
Borg | Auf dem Waas 18 | 06867/791

Berrscher Öler e.V.
Kinderfastnacht in Borg 2024
Am Fetten Donnerstag ab 15:11 Uhr steht das Bürgerhaus 
kopp, denn dann heißt es in Borg endlich wieder „Berrsch Alleh 
Hopp“.
Von Spiel und Spaß für die Kleinen bis zum Kinderschminken 
ist für jeden was dabei. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: 
Kaffee, Kuchen, Würstchen und sonst allerlei. Bei Musik wird 
getanzt, geschunkelt und gelacht. Wer will, feiert mit uns bis 
spät in die Nacht.
Wir freuen uns auf eine Fastnachtsparty für Groß und Klein. 
Wenn ihr Lust habt zu feiern, schaut bei uns rein.

Im ersten Spiel fanden sowohl wir, als auch die Gegnerinnen 
aus Primstal, nicht so recht ins Spiel. Die ersten beiden Sätze 
waren durch lange Angabeserien bestimmt, mit dem besseren 
Ende für uns im ersten Satz und für Primstal im zweiten Satz. 
Erst ab dem dritten Satz wurden wir in den Ballannahmen si-
cherer und es gelang uns immer besser unser Angriffsspiel 
aufzubauen und die Gegnerinnen unter Druck zu setzen. Nach 
und nach konnten wir das Spiel bestimmen und viele direkte 
Punkte aus den Angriffskombinationen erspielen. Deutlich mit 
25:13 und 25:7 gingen die Sätze drei und vier an uns.
Gegen die Mannschaft aus Quierscheid mussten wir auf mehre-
ren Positionen umstellen. Dennoch fanden wir zunächst gut ins 
Spiel und gewannen den ersten Satz unerwartet deutlich mit 
25:9. Danach wurden die Quierschieder sicherer in den Anga-
ben und bei uns zeigten sich vermehrt Abstimmungsprobleme 
in der Feldsicherung, die uns immer wieder in Rückstand ge-
raten ließen. Mit 21:25 und 17:25 mussten wir die Sätze zwei 
und drei an die Gegnerinnen abgeben. Nach etlichen Wechseln 
in der Aufstellung standen wir im vierten Satz in der Feldab-
wehr wieder sicherer und konnten diesen wieder offen gestal-
ten. In einer spannenden Endphase gelang es uns den Satz mit 
25:23 zu gewinnen, so dass der fünfte Satz letztendlich die 
Entscheidung bringen musste. Diesen begannen wir souverän 
und gingen mit einem knappen Vorsprung von 8:7 in den Sei-
tenwechsel. Danach ließen wir die Quierscheider nicht mehr ins 
Spiel kommen und gewannen den Satz deutlich und verdient 
mit 15:9 zum Spielgewinn.
Mit den beiden Siegen sicherten wir uns den ersten Tabellen-
platz in der Kreisliga 1 der Frauen. Nach dem Aufstieg in die 
Kreisliga haben wir somit auf Anhieb wieder einen Aufstiegs-
platz erreicht. Dabei half uns, dass wir über die Saison neue 
Spielerinnen auf der Außenangriff- und Mittelposition integrie-
ren konnten und uns somit mehr Flexibilität in der Aufstellung 
verschafften. Seit einigen Spielen haben wir auch die Libero-
Position wieder besetzt, so dass wir nun auch in der Feldab-
wehr auf mehr Stabilität bauen bzw. je nach Spielsituation re-
agieren können.
Einen herzlichen Glückwunsch an unsere Mannschaft für diese 
Leistung. Eine standesgemäße Feier wird folgen.

BCC Bescher Carneval Club
Närrischer Fahrplan 2024
27. Januar 2024 – 2. Galakappensitzung, 19.11 Uhr
28. Januar 2024 – 2. Kinderkappensitzung, 15.11 Uhr
08. Februar 2024 – Fetter Donnerstag - BCC on Tour
11. Februar 2024 – Fastnachtsumzug in Besch, Beginn 14.11 
Uhr in der Schladt
Kappensitzungen
Gelungener Start in die Sitzungszeit des Karnevals. Am ver-
gangenen Wochenende fanden die 1. Gala- und 1. Kindersit-
zung statt. Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Witz 
und Charme, tollen Sketchen und Tänzen erfreute das gut ge-
launte Publikum an beiden Tagen. Der neu formierte Kinderel-
ferrat führte gekonnt durchs Programm der Kindersitzung und 
die im letzten Jahr gegründeten „Piccolinis“ entführten alle An-
wesenden mit ihrem Bühnendebüt nach Hawaii. Am kommen-
den Wochenende geht das Programm in die 2. Runde.
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Anmeldung bis spätestens 28.01.2024 an Simone Kolb, Tel. 
06865-911182 oder an Judith Wallerich saarlandfrauen.ober-
leuken@gmail.com
Ein Eigenanteil von 18 € ist zu leisten, die Differenz der Karte 
und Sektempfang wird aus der Vereinskasse gezahlt. Zahlung 
nach Anmeldung nach dem 28.01.2024 bitte auf unser Ver-
einskonto DE55 5935 1040 0003 3002 58 bei der Sparkasse zu 
überweisen.
Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit euch.

SaarLandFrauen Faha-Münzingen
Närrisches Frühstück
Helau liebe Landfrauen, es ist wieder soweit. Am Fetten Don-
nerstag, dem 08. Februar 2024, laden wir zum „Närrischen 
Frühstück“ ins Bürgerhaus Faha ein. Beginn ist um 09:11 Uhr. 
Der Vorstand sorgt für ein gutes Frühstück. Für gute Laune, 
vielleicht auch einen lustigen Vortrag, sorgt ihr. Kostümierung 
ist erwünscht.
Bitte meldet euch bis Montag, den 05. Februar 2024 bei A. 
Mauer (Tel. 8230), E. Ternes (Tel. 674) oder I. Leuck (Tel. 
396) an. Wir freuen uns auf euch.

Oberperl
Ortsvorsteher | Bernd Kerpen
Oberperl | Im Gewännchen 14 | 06867/560337

Perl
Ortsvorsteher | Werner Lenert
Perl | Apacher Str. 35 | 06867/93537

HC Perl
Ergebnisse
Damen – TuS Elm-Sprengen: 25:23
Im verlegten Spiel gegen Elm lief anfangs nur wenig zusam-
men. In der Abwehr wurde man phasenweise vorgespielt und 
auch im Angriff tat man sich richtig schwer. Zwar konnte man 
sich Chancen erarbeiten, jedoch nicht verwerten. So lag man 
mit 14:17 zur Halbzeit im Rückstand.
In der Halbzeitpause wurden für Abwehr und Angriff Anpas-
sungen vorgenommen. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns 
schnell rankämpfen und immer wieder auch auf Unentschieden 
stellen. In der Abwehr packte man beherzt zu und auch Cosi-
ma im Tor erwischte eine starke zweite Spielhälfte und parierte 
mehrmals freie Chancen (nur 6 Gegentore in der 2. Halbzeit). 
Im Angriff ließ man phasenweise den Ball besser laufen, doch 
weiterhin ließ man beste Chancen liegen, verlor durch Unacht-
samkeiten den Ball. Hinzukommend bekam man mehrere Sie-
benmeter geschenkt, welche man jedoch wiederholt vergab. 
Trotzdem erkämpfte man sich die Führung und konnte zwei 
Minuten vor Schluss diese auf zwei Tore ausbauen. Hauptsache 
gewonnen.
9 Spiele - 9 Siege - eine perfekte Hinrunde.
Es spielten: Cosima Muller (Tor); Lisa Marie Schreibeisen (9), 
Hannah Otto (6), Alina Meuer (4), Valerie Görgen (4), Louise 
Labarsouque (1), Charlotte Buchheit (1), Luisa Meuer, Emma-
Marie Kass, Janis Constantini
SG Dillingen-Schmelz (P) – D-Jugend (w): 6:16
In einem tollen Turnier in der heimischen Halle haben wir uns 
einen starken zweiten Platz erkämpft. Unsere Mädels haben 
sehr gut zusammengespielt und so eine super Mannschafts-
leistung mit schnell vorgetragenen Angriffen gezeigt. Mit zwei 
Siegen und einer knappen Niederlage sind wir damit für das 
Finale qualifiziert.
Sara-Victoria (5), Clara (4), Emma (2), Josefine (2), Lavinia 
(1), Jenna (1), Viola (1), Solenne, Laura, Stella (Tor)
D-Jugend (w) – SF Rilch-Hanw (P): 15:4
Clara (5), Lavinia (4), Viola (3), Emma (1), Jenna (1), Sara-
Victoria (1), Stella, Josefine, Laura, Solenne (Tor)
D-Jugend (w) – HG Itzenplitz (P): 9:10
Sara-Victoria (5), Josefine (2), Jenna (1), Clara (1), Emma, 
Stella, Lavinia, Solenne,, Laura, Viola (Tor)
Spiele am kommenden Wochenende
Samstag, 27.01.2024
11:00 Uhr: F-Jugend – HSV Merzig/Hilbringen
12:30 Uhr: F-Jugend 2 – HSV Merzig/Hilbringen II
14:00 Uhr: E-Jugend (w) – HSV Merzig/Hilbringen
15:30 Uhr E-Jugend (m) – HG Itzenplitz
17:00 Uhr: CJugend (w) – TV Birkenfeld/Nohfelden
18:00 Uhr: SG HC St.Ingbert/Hassel-TV Kirkel-HSG Spiesen/
Elversberg – A-Jugend (m)
Sonntag, 28.01.2024
14:00 Uhr: JSG Bous-Wadgassen – B-Jugend (w)

Büschdorf
Ortsvorsteher | Andreas Hoffmann
Büschdorf | Im Brühl 3 | 06868/411

VfB Tünsdorf
Trainingsspiel der 1. Mannschaft
Das erste Trainingsspiel zur Vorbereitung der Landesliga-Rück-
runde findet am folgenden Samstag statt:
Samstag, 27.01.2024
VfB Tünsdorf 1 – SF Hüttersdorf 1, Anst. 15.00 Uhr

Mitteilungen für alle Ortsteile
Eft-Hellendorf
Ortsvorsteherin | Sylvia Hurth
Eft | Leukstr.12 | 06868/804

Saarlandfrauen Eft-Hellendorf, 
Büschdorf, Borg und Perl

Vortrag
Liebe Landfrauen, ich lade euch recht herzlich zu unserem 
Vortrag: Das Hoch- und Hügelbeet ein. Referentin an diesem 
Abend ist Frau Maren Brennig von der Landwirtschaftskammer 
des Saarlandes. Der Vortrag findet statt am Dienstag, dem 
06.02. um 18.00 Uhr im Bürgerhaus in Büschdorf.
Bitte meldet euch an bei Hedwig Garbade (Tel.: 06868-803). 
Ich freue mich über eine reges Interesse. Auch Nichtmitglieder 
sind herzlich willkommen.

Nennig
Ortsvorsteher | Karl Fuchs
Nennig | Wieser Str.14 | 06866/274

Oberleuken/Keßlingen/Münzingen
Ortsvorsteher | Volker Kremer
Oberleuken | Mühlenstr. 27 | 06865/185336

SaarLandFrauen Oberleuken
60-jähriges Vereinsjubiläum
Liebe SaarLandFrauen Oberleuken, in diesem Jahr haben wir 
60-jähriges Vereinsjubiläum, das ist ein Grund zum Feiern. 
Wir möchten gerne unsere Mitglieder zu einem Sektempfang 
am 19. April 2024 um 17.00 Uhr hier in Oberleuken ins Feuer-
wehrhaus einladen und anschließend zu den „Saarladies - Alice 
Hoffmann (Hilde Becker) & Helene Rauber (Jolanda Jochna-
gel) nach Nennig ins Bürgerhaus fahren. Die 2 Damen haben 
in diesem Jahr ein gemeinsames Programm, charmante Satire 
um die Tücken und Glanzmomente von Scheidung und Versöh-
nung.
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Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft Perl
Öffnungszeiten Pfarrbüro Perl
Das Pfarrbüro ist Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Bitte den Hintereingang vom 
Pfarramt benutzen, dort können Sie barrierefrei das Pfarrbü-
ro betreten. Ansonsten ist das Pfarramt Perl über die üblichen 
Kontaktdaten zu erreichen.
Tel. 06867-560102, Fax 06867-560103, E-Mail pfarramt.
perl@t-online.de
Kath. Pfarramt, Biringerstraße 5, 66706 Perl
Das Pfarrbüro ist am Montag, dem 29.01.2024 geschlossen.
Seelsorgeteam
Pfarrer Uwe Janssen, Tel. 06867-560102, E-Mail pfarrer-uwe-
janssen@t-online.de
Diakon Benno Wolpertinger, Tel. 06867-560102, E-Mail benno-
peter.wolpertinger@bgv-trier.de
Gemeindereferentin Birgit Wolsfeld, Tel. 06867-560104, E-Mail 
birgitwolsfeld@aol.com
Gottesdienstordnung

4. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 27.01.2024
14.00 Uhr Perl - Taufe
17.00 Uhr Sinz – Vorabendmesse, Messdiener: 2
18.00 Uhr Nennig - Vorabendmesse zu Ehren des Hl. Seba-

stian, Messdiener: 2
Sonntag, 28.01.2024
09.30 Uhr Borg - Hochamt
10.30 Uhr Perl - Hochamt, Messdiener: 2
Darstellung des Herrn / Maria Lichtmess
Freitag, 02.02.2024
17.00 Uhr Borg - Festgottesdienst mit Spendung des Blasi-

ussegens
5. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 03.02.2024
17.00 Uhr Eft - Vorabendmesse, Messdiener: 2
18.00 Uhr Oberleuken - Familiengottesdienst, Messdiener: 

2
Sonntag, 04.02.2024
09.30 Uhr Besch - Hochamt, Messdiener: 1
10.30 Uhr Tettingen - Hochamt Messdiener: 4
Dienstag, 06.02.2024
09.00 Uhr Oberleuken - Morgenlob KfD im Pfarrheim
Bedanken möchte ich mich bei allen, die auch im vergange-
nen Jahr beim Aufbau und Abbau unserer Weihnachtskrippen 
und dem Aufstellen der Tannenbäume mitgeholfen haben und 
ebenso für das Schmücken unserer Kirchen zur Weihnachts-
zeit. Sie haben keine Mühen gescheut und mit sehr viel Liebe 
diesen wichtigen Dienst für unsere Pfarrgemeinden geleistet 
und sehr viel Zeit, persönliches Engagement und Phantasie 
investiert. Dank gilt ebenso unseren Küsterinnen und Küstern 
und Organisten, unseren Chören und unseren Messdienerinnen 
und Messdienern.
Ich möchte Sie alle auch für das Jahr 2024 um Ihre Mitarbeit 
und Unterstützung zum Wohle unserer Pfarrgemeinden bitten. 
Vieles wäre ohne Sie alle und euch, liebe Kinder und Jugendli-
che, nicht möglich gewesen. Dank gilt ebenso den vielen Hel-
ferinnen und Helfern hinter den Kulissen, die selten oder nie 
öffentlich in Erscheinung treten. Dank gilt unseren Räten un-
serer Pfarreien und der Pfarreiengemeinschaft Perl für ihr per-
sönliches Engagement – Uwe J. Janssen, Pfarrer.

Pastoraler Raum Merzig
Informationen über die Veranstaltungen im Pastoralen Raum 
finden Sie unter: www.pastoraler-raum-merzig.de. Das Büro 
des Pastoralen Raumes erreichen Sie unter 06861/770748-0 
und per Mail: merzig@bistum-trier.de. Die Telefonseelsorge 
SB ist gebührenfrei erreichbar unter 0800 1110111 oder 0800 
1110222.

Pfarrei St. Lutwinus Mettlach
mit den Pfarrbezirken:
St. Antonius Saarhölzbach – St. Hubertus Weiten
St. Lutwinus Mettlach – St. Martinus Tünsdorf
St. Nikolaus Orscholz – St. Stephanus Faha

Donnerstag, 25.01.2024 - Bekehrung des Apostels Paulus • Fest
17.50 Uhr St. Hubertus (Wei) – Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Hl. Messe
18.00 Uhr St. Antonius (Sh) – Hl. Messe

18:00 Uhr: TuSBrotdorf II – Herren
Alle weiteren Informationen sowie Spielberichte und Bilder fin-
den Sie wie immer auf www.hc-perl.de!

Schützenverein Dreiländereck Perl
Rundenkämpfe Luftpistole
Unsere Luftpistolenmannschaften hatten am vergangenen Wo-
chenende wieder Rundenkämpfe und konnten gewinnen. Beide 
Mannschaften schossen zuhause.
Luftpistole Perl 1
Perl 1 konnte in der Regionalliga West gegen Hülzweiler mit 
1090:1060 Ringen gewinnen.
Die Ergebnisse unserer Schützen im Einzelnen:
Patrick Decker – 370 Ringe
Arsene Breyer – 365 Ringe
Walter Follmann – 355 Ringe
(Claude Reuter – 322 Ringe)
Luftpistole Perl 2
Perl 2 konnte den Wettkampf in der Kreisliga gegen Rissenthal 
1 mit 1038:1003 Ringen gewinnen.
Die Ergebnisse unserer Schützen im Einzelnen:
Christoph Durst – 354 Ringe
Andreas Gronimus – 349 Ringe
Stefan Gronimus – 335 Ringe
(Jos Neyer – 325 Ringe)
(Christian Fouquet – 310 Ringe)

Kirchengesangverein „Cäcilia“ Perl
Vorgezogener Probetermin
Wegen des Neujahrsempfangs der Gemeinde Perl wird unse-
re Chorprobe um einen Tag vorgezogen auf Donnerstag, den 
25.01.2024, wie gewohnt um 19:30 Uhr im SLP.

Saarlandfrauen 
Perl-Oberperl-Sehndorf

Vortrag
Liebe Landfrauen, ich lade euch recht herzlich zu unserem 
Vortrag, das Hoch- und Hügelbeet ein. Referentin an diesem 
Abend ist Frau Maren Brennig von der Landwirtschaftskammer 
des Saarlandes. Der Vortrag findet statt am Dienstag, dem 
06.02.2024 um 18.00 Uhr im Bürgerhaus in Büschdorf.
Bitte meldet euch an bei Hedwig Garbade (Tel. 06868-803). 
Ich freue mich über ein reges Interesse. Auch Nichtmitglieder 
sind herzlich willkommen.

Sehndorf
Ortsvorsteher | Mathias Bladt
Sehndorf | Ehringer Weg 6 | 06867/9127440

Sinz
Ortsvorsteher | Michael Fixemer
Sinz | Klosterstr. 2 | 06866/150805

Fußballfreunde Sinz e.V.
http://fussballfreunde-sinz.jimdo.com
Generalversammlung am 09.02.2024
Am 09.02.2024, um 19.00 Uhr findet unsere Generalversamm-
lung im Bürgerhaus Sinz statt, zu der wir alle Mitglieder einla-
den. Da die Versammlung am eigentlichen Termin des Spitzbu-
benball stattfindet, möchten wir nach dem offiziellen Teil, noch 
ein paar gemütliche Stunden, beim anschauen alter Fotos und 
Videos der Sinzer Fösend, mit euch verbringen.
Heringsessen im Bürgerhaus am 13.02.2024
Wir öffnen für Euch wieder das Bürgerhaus zu unserem tradi-
tionellen Heringsessen am Fastnachtsdienstag, 13.02.2024 ab 
19.00 Uhr. Wie in den letzten beiden Jahren, können die Por-
tionen vorbestellt und auch zum Mitnehmen abgeholt werden.
Vorbestellungen bitte telefonisch bei Peter Hoffmann, Tel. 
06866/150661 oder Martin Schneider, Tel. 06866/1505501, 
per Mail an fussballfreunde-sinz@web.de oder per Nachricht 
über unsere Facebook Seite.
Wir würden uns freuen, viele von euch begrüßen zu können 
und gemeinsam ein paar schönen Stunden zu verbringen.

Tettingen-Butzdorf/Wochern
Ortsvorsteher | Philipp Anton
Tettingen | Bescher Str. 12 | 06866-1495
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Verwaltungsrat St. Lutwinus
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, den 25.01.2024 
um 19.00 Uhr im Pfarrhaus Mettlach statt.
Lutwinuswerk
Der Vorstand des Lutwinuswerkes trifft sich am Freitag, den 
02.02.2024 um 19.30 Uhr im Pfarrhaus in Mettlach.
Kirchenchor Mettlach-Saarhölzbach
Generalversammlung am Montag, 05.02.2024 um 20.15 Uhr 
im Jugendheim Mettlach.
Kooperator Pater Mathew Abraham
Orscholz, Zum Leukbachtal 27
Handy: 0155 10306077
Email: frmathewpulickal@gmail.com
Pfarrbüros:
Pfarrbüro Mettlach, Tel. 06864/512
Freiherr-vom-Stein-Str. 44, 66693 Mettlach
Email: pfarramtmettlach@gmx.de
Besuchszeiten:
Montag, 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Mittwoch, 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Freitag, 14.30 Uhr – 16.00 Uhr
Pfarrbüro Orscholz, Tel. 06865/246
ab Januar Sprechstunde im neuen Pfarrheim, Kaiserstraße 1a
Donnerstag, 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
DIE BÜCHEREI - KÖB St. Nikolaus Orscholz
Schließtag an Fastnachtsonntag:
Am Sonntag, dem 11.02.2024 ist die Bücherei geschlossen. 
Sie finden uns in der Cloefstraße 97 in Orscholz. Der Eingang 
zur Bücherei befindet sich hinter der Sparkasse im 1. Stock. Es 
gibt einen Aufzug.
Öffnungszeiten:
Dienstag, 11.00 – 12.00 Uhr (an Schultagen)
Donnerstag, 16.30 – 18.00 Uhr
Sonntag, 10.00 – 11.30 Uhr
Während der Öffnungszeiten ist die KÖB zu erreichen unter der 
Telefonnummer: 01525/6587990
Tauftermine
Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen möchten, wenden Sie sich bit-
te wegen der Terminvereinbarung an die Pfarrbüros.
Geistliche Begleitung in Krankheit, Sterben und schweren Schick-
salsschlägen
In leidvollen Erfahrungen suchen wir nach Halt, Trost und Sinn. 
Sie erreichen unsere Schwestern unter der Telefonnummer: 
06865 – 330.

Ev. Kirchengemeinde Mettlach-Perl
Donnerstag, 25. Januar 2024
15.30 Uhr Gottesdienst im Altenheim Kloster Marienau 

Schwemlingen, Zum Schotzberg 1b
Freitag, 26. Januar 2024
ab 18.00 Uhr Übernachtungsaktion in der Ev. Kirche Mettlach, 

Parkstraße 2, für Kinder ab 8 Jahren, Infos und 
Anmeldung bei julia.schneider@ekir.de

Sonntag, 28. Januar 2024
10.30 Uhr Frühschoppen-Gottesdienst im Abtei Bräu Mett-

lach, Bahnhofstraße 32
Dienstag, 30. Januar 2024
19.00 Uhr Singkreis, Ev. Kirche Mettlach, Parkstraße 2
Mittwoch, 31. Januar 2024
19.30 Uhr Ökumenischer Bibelkreis, „Jugendraum“ Mett-

lach, Parkstr. 3
Sonntag, 04. Februar 2024
10.30 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche Perl, Bahnhofstra-

ße 50 (Pastorin i. E. Gunda Busch)
Montag, 05. Februar 2024
19.30 Uhr Meditatives Tanzen im Gemeindesaal der Ev. Kir-

che Mettlach, Parkstr. 2
Dienstag, 06. Februar 2024
19.00 Uhr Singkreis, Ev. Kirche Mettlach, Parkstraße 2
Info zur Presbyteriumswahl
Das Wahlverzeichnis kann bis einschließlich 04.02.2024 im 
Gemeindebüro zu den unten angegebenen Zeiten eingesehen 
werden.
Erreichbarkeit Pfarrerin Zarpentin: Vom 29.01. bis ein-
schließlich 11.02.2024 ist Pfarrerin Zarpentin in Urlaub. Die 
Vertretung bis 04.02.2024 hat Pfr. Reinhold, Merzig, Tel.: 
06861/6295, die Vertretung vom 05.01. bis 11.01.2024 hat 
Pfr. Winkler, Beckingen, Tel.: 06835/1320.
Gemeindebüro:
Parkstr. 3 (unten), 66693 Mettlach, Tel.: 06864/93106
montags bis freitags, 08.00 bis 13.30 Uhr
Email: mettlach-perl@ekir.de
Info
Frühschoppen-Gottesdienst, Sonntag, 28. Januar 2024, 10.30 
Uhr, im Biergarten der Mettlacher Abtei-Brauerei (Bahnhofstr. 
32).

Freitag, 26.01.2024 - Hll. Timotheus u. Titus • Apostelschüler
13.30 Uhr Friedhof (Or) – Trauerfeier in der Halle für Anna 

Maria Ockfen, anschl. Urnenbeisetzung
17.00 Uhr St. Lutwinus (Me) – Aussetzung des Allerheilig-

sten
17.30 Uhr Rosenkranzgebet/Beichtgelegenheit (P. Mathew)
18.00 Uhr Hl. Messe
4. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 27.01.2024
15.00 Uhr St. Lutwinus (Me) – Beichtgelegenheit bis 15.30 

Uhr (P. Mathew)
17.00 Uhr St. Martinus (Tü) – Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Nikolaus (Or) – Vorabendmesse
Sonntag, 28.01.2024
09.00 Uhr St. Hubertus (Wei) – Frühmesse
10.30 Uhr St. Lutwinus (Me) – Hochamt für die Pfarrge-

meinde
17.00 Uhr St. Hubertus (Wei) – Rosenkranzandacht
Montag, 29.01.2024 - Valerius •Bischof von Trier
09.00 Uhr St. Lutwinus (Me) – Hl. Messe, anschl. Litanei 

zum hl. Lutwinus
18.00 Uhr Vesper zu Ehren des hl. Thomas von Aquin
Dienstag, 30.01.2024 - Dienstag der 4. Woche im Jahreskreis
09.00 Uhr St. Antonius (Sh) – Rosenkranzandacht
16.30 Uhr St. Nikolaus (Or) – Rosenkranzgebet
18.00 Uhr St. Martinus (Tü) – Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 31.01.2024 - Hl. Johannes Bosco • Priester u. Ordens-
gründer
09.00 Uhr St. Lutwinus (Me) – Hl. Messe
09.00 Uhr St. Nikolaus (Or) – Hl. Messe
15.00 Uhr Josephskapelle (Me) – Barmherzigkeitsrosen-

kranz
18.00 Uhr Kloster (Or) – Rosenkranzgebet
Donnerstag, 01.02.2024 - Priesterdonnerstag
08.00 Uhr Kloster (Or) – Anbetungstag für geistl. Berufe: 

Freier Zugang zur Anbetung während des ganzen 
Tages. Abschluss mit der Stunde der Barmher-
zigkeit um 15.00 Uhr.

09.00 Uhr St. Antonius (Sh) Hl. Messe
17.50 Uhr St. Hubertus (Wei) Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Hl. Messe mit Kerzenweihe, anschl. Gebet um 

geistl. Berufe v. d. Allerheiligsten, anschl. Blasi-
ussegen

Freitag, 02.02.2024 - Darstellung des Herrn •Herz-Jesu-Freitag
17.00 Uhr St. Lutwinus (Me) – Aussetzung des Allerheilig-

sten
17.30 Uhr Rosenkranzgebet/Beichtgelegenheit
18.00 Uhr Hl. Messe, mit Kerzenweihe und Lichterprozes-

sion der Kommunionkinder aus Mettlach, Saar-
hölzbach, Weiten und Faha, anschl. Blasiusse-
gen, anschl. Anbetung bis 21.30 Uhr

21.30 Uhr Komplet
18.30 Uhr St. Nikolaus (Or) – Hl. Messe, mit Kerzenweihe 

und Lichterprozession der Kommunionkinder aus 
Orscholz und Tünsdorf, anschl. Blasiussegen

5. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 03.02.2024
15.00 Uhr St. Lutwinus (Me) – Beichtgelegenheit bis 15.30 

Uhr
17.00 Uhr St. Stephanus (Fa) – Vorabendmesse mit Ker-

zenweihe, anschl. Blasiussegen
17.45 Uhr St. Martinus (Tü) – Kommunionunterricht für die 

Kinder aus Tünsdorf (U6)
18.30 Uhr Vorabendmesse, anschl. Blasiussegen
18.30 Uhr St. Antonius (Sh) V- orabendmesse mit Kerzen-

weihe, anschl. Blasiussegen
Sonntag, 04.02.2024
09.00 Uhr St. Nikolaus (Or) – Frühmesse
09.45 Uhr St. Lutwinus (Me) – Kommunionunterricht für die 

Kinder aus Mettlach u. Saarhölzbach (U6)
10.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde
15.00 Uhr St. Martinus (Tü) – Taufe des Kindes Charlotte 

Dillmann
17.00 Uhr St. Hubertus (Wei) – Rosenkranzandacht
18.00 Uhr St. Nikolaus (Or) – Vesper, anschl. Anbetung bis 

19.00 Uhr
Termine und Infos Pfarrei St. Lutwinus:
Katecheten der Kommunionkinder
Das Treffen wurde auf Dienstag, den 23.01.2024 um 19.30 
Uhr im Pfarrhaus Mettlach.
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Kreativer Acryl-Maltreff
Ab 26.01.2024, 18:15 Uhr bis 20:30 Uhr. Kosten: 45,00 €/5 
Termine. Kursleiter: Mehmet Ali Cöpoglu.
Onlinekurs Basiskurs „Huhn und Du“ (alles rund ums Huhn, 3-teilig)
Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger*innen, als auch an 
Menschen, die schon länger mit Hühnern zusammenleben. Ter-
mine: 07.02., 21.02. und 06.03.2024,18:00 - 20:00 Uhr. Ko-
sten: 84,00 €/3 Termine. Kursleitung: Lisa Bost. Anmeldefrist 
02.02.2024
Kath. Erwachsenenbildung und Seniorenangebote
Online Anmeldung dringend erforderlich unter: www.keb-saar-
hochwald.de
Gymnastik Aktiver Leben
Neuer Kurs startet am 30.01.2024, dienstags, 18:30 - 20:00 
Uhr. Die Kursgebühr beträgt 40,00 € / 10 Termine. Frau Anne 
Thiery leitet den Kurs in der Kleinen Schulturnhalle in Losheim. 
Der Kurs ist für alle, die etwas zur Vermeidung von Rückenbe-
schwerden tun oder diese erst gar nicht entstehen lassen wol-
len.
Ewig dein. Ewig mein. Ewig uns.
Eure Vorbereitung auf die kirchliche Trauung mit der Referen-
tin Annalena Kiefer. 2 Termine am 31.01. und 07.02.2024 von 
19:30 - 21:00 Uhr, Kosten 10 €/ Paar.

Aus den Nachbargemeinden

Leukbachschützen Hubertus Weiten
Ergebnisse der Rundenkämpfe
8. Rundenkampf LP2
Luftpistole B1-Klasse vom 20.01.2024
Weiten 2 - Diefflen 5: 983:993 Ringe
Hans-Leo Junk – 336 Ringe
Reiner Schmitt – 332 Ringe
Dorothea Klein – 315 Ringe
Wolfgang Blanz – 307 Ringe
Nächster Rundenkampf: 03.02.2024, 17:00 Uhr gegen Ensdorf 
2 (auswärts).
8. Rundenkampf LP1
Luftpistole Oberliga West vom 20.01.2024
Weiten 1 - Bliesen 1: 1072:1081 Ringe
Tim Fraceck – 366 Ringe
Martin Bösen – 359 Ringe
Ferdinand Repplinger – 347 Ringe

Jehovas Zeugen
Vortrag
Sonntag, 28.01.2024, 10.00 Uhr, Vortrag „Wie man in einer 
egoistischen Welt Liebe zeigen kann“
Donnerstag, 01.02.2024, 19.00 Uhr
Wer daran teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. Die 
Gottesdienste finden in Präsenz statt und werden live per Vide-
okonferenz übertragen. Die Zugangsdaten erhalten Sie unter 
der Telefonnummer 06861/9931167. Weitere Informationen 
gibt es auf www.jw.org
Die Gottesdienste finden außerdem dienstags um 19.00 Uhr 
und samstags um 17.00 Uhr in Greiveldange Maison 6, L-5429 
Hettermillen statt.

Baptistengemeinde EFG Hilbringen
Mechernerstraße 35 in Merzig - Hilbringen
Gottesdienst mit Kinderbetreuung
Sonntag um 10.00 Uhr

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Merzig, Losheimer Str. 38a, Kirchenbezirk Saar-
Pfalz
Gottesdienst in Merzig:
Sonntag, 28.01.2024, 10.00 Uhr
Mittwoch, 31.01.2024, 19.30 Uhr
Aktuelle Informationen sind auch abrufbar unter: www.nak-
saar-pfalz.de sowie www.nak-west.de

Kindergärten und Schulen

Jean-François-Boch-Schule Merzig
Tag der offenen Tür am 27. Januar 2024: Zukunft beginnt hier
Am Samstag, dem 27. Januar 2024 findet in beiden Häusern 
der Jean-François-Boch-Schule von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
ein Tag der offenen Tür mit Präsentationen und Vorträgen zu 
allen Schulformen statt. Interessierte Jugendliche und Eltern 
können sich bei erfahrenen Lehrkräften ausführlich informieren 
und erhalten Auskünfte zu Zugangsvoraussetzungen und Un-
terrichtsfächern der einzelnen Schulformen. Außerdem besteht 
die Möglichkeit der Online-Anmeldung - auch über diesen Tag 
hinaus. Weitere Informationen unter www.boch.schule
Präsentationen der Schulformen
- Waldstraße 51
09:00 Uhr Ausbildungsvorbereitung
09:30 Uhr Berufsfachschulen aller Fachbereiche
10:30 Uhr Akademie für Erzieher:innen
ab 09:00 Uhr durchgehend praxisnaher Unterricht in unseren 
Werkstätten
- Von-Boch-Straße 73
09:15/11:00 Uhr Fachoberschulen aller Fachbereiche und Vor-
stellung des Praktikums
10:00/11:45 Uhr Berufliches Oberstufengymnasium mit Vor-
stellung der beruflichen Profilfächer Betriebswirtschaftslehre, 
Gesundheit (Medizin) und Pädagogik/Psychologie
ab 09:00 Uhr Schulrallye
09:00/11:00 Uhr Villeroy & Boch Workshops für Bewerbertrai-
ning und Metall/Elektro
ab 09:00 Uhr SAP4School – durchgehend Infostände von Prak-
tikumsbetrieben der FOS Wirtschaft
In eigens eingerichteten Bistros können sich Besucher während 
des gesamten Vormittags an beiden Standorten stärken und 
mögliche Wartezeiten mit Erfahrungsaustausch und Kennenler-
nen überbrücken. An beiden Standorten wird eine professio-
nelle Kinderbetreuung angeboten.

Erwachsenenbildung

Haus der Familie Merzig
Hochwaldstraße 13, 66663 Merzig, E-Mail: info@haus-der-fa-
milie-merzig.de, Informationen unter Telefon: 06861/6032
Kath. Familienbildungsstätte
Online Anmeldung dringend erforderlich unter: www.haus-der-
familie-merzig.de
Elternstärkung - Offener Gesprächskreis
Hier lädt Sie unsere Referentin N. Büchel, zu einem offenem 
Gesprächskreis ein. Die Themen bestimmen die Teilneh-
menden gemeinsam. Termin: 26.01.2024, 10:00 - 12:00 Uhr. 
Kosten:10,00 €/TN und/oder Paar.
Nähen und Zuschneiden
Fortlaufendes Kursangebot für Anfänger*innen und Fortge-
schrittene. Sie nähen bei uns an Profi-Nähmaschinen. Kosten 
70,00 €/8 Termine, freitags, Kursbeginn: 26.01.2024 von 
10:00 - 12:00 Uhr. Nähkursleitung: Ruth Engeldinger.
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KEB Themenschwerpunkt Arbeit Trier
After-Work-Gespräch
- Kirsten Biema - Agil und/oder flexibel? Montag, 26.02.2024., 
19.00 bis 20:30 Uhr, online
Anmeldung bitte bis zum 23.02.2024 unter anmelden-keb.
de/68954. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung des Themen-
schwerpunkt Arbeit, der Evangelischen Akademie im Rheinland 
und der KEB Saar-Hochwald.
Lesekreis
- zu Teresa Bücker‘s Buch „Alle_Zeit: Eine Frage von Macht 
und Freiheit“
Der Lesekreis trifft sich am 01. und 15.02.2024., von 19:30 
Uhr bis 21:00 Uhr online. Anmeldung bitte bis zum 21.01.2024 
unter anmelden-keb.de/68751. Wir werden Ihnen im Vorfeld 
Reflexionsaufgaben per E-Mail zusenden, um den Austausch 
über den Inhalt des Buches anzuregen. Der Lesekreis ist ei-
ne gemeinsame Veranstaltung des Themenschwerpunkt Arbeit 
und der Evangelischen Akademie im Rheinland.

Ehrenamtlich Engagierte 
im Bistum Trier

Kostenlose Fortbildungsangebote
- Keine Angst vor Leitung
Leitung im ehrenamtlichen Engagement übernehmen. Die 
Leitung einer Gruppe ist keine Voraussetzung zur Teilnahme, 
der Workshop ist offen für alle Interessierten. Termin: Sams-
tag, 24.02.2024, 10.00 – 16.00 Uhr, Trier, Anmeldeschluss 
10.02.2024. Anmeldung: Bischöfliches Generalvikariat, Trier, 
Team Engagemententwicklung, Tel. 0651/7105-566, ehren-
amt@bistum-trier.de, www.bistum-trier.de/ehrenamt. Kurslei-
tung Günter Eilers.
- Biblische Denkanstöße in Zeiten der (Kirchen-)Krise
Freitag, 23.02.2024, 16.00 Uhr - Samstag, 24.02.2024, 16.00 
Uhr. Veranstaltungsort: Tagungshaus der Pastoralen Berufe 
Trier (incl. Übernachtung). Anmeldung: Team Engagement-
entwicklung, (0651) 7105566, ehrenamt@bgv-trier.de, www.
bistum-trier.de/ehrenamt

Oliver Diedrich – 345 Ringe
Nächster Rundenkampf: 03.02.2024, 19:00 Uhr gegen Hofeld 
(in Weiten).
7. Rundenkampf Spopi1
Sportpistole Oberliga West vom 21.01.2024
Weiten 1 - Alsweiler 1: 1587:1592 Ringe
Ferdinand Repplinger – 532 Ringe
Martin Bösen – 528 Ringe
Oliver Diedrich – 527 Ringe
Volker Repplinger – 487 Ringe
Nächster Rundenkampf: 04.02.2024, 09:00 Uhr gegen Bliesen 
(auswärts).
Interessieren Sie sich für einen Sport, bei dem Konzentration, 
Kondition, Koordination, Kraft und Ausdauer gleichermaßen 
wichtig ist? Dann schauen Sie doch mal bei unserem Training 
mit qualifizierten Trainern für die Disziplinen Gewehr und Pisto-
le vorbei und probieren Sie das Sportschiessen selbst einmal 
aus.
Für die Jugend bieten wir als „Talentnest“ (ausgewählter Ver-
ein vom Schützenverband Saar für hervorragende Jugendar-
beit) 1-mal wöchentlich ein spezielles Jugendtraining an, bei 
dem nicht nur das Sportschießen im Vordergrund steht, son-
dern auch die körperliche Fitness. Kinder unter 12 Jahren ha-
ben die Möglichkeit das Schießen mit Lichtgewehr und Lichtpi-
stole auf unserer elektronischen Schießanlage zu erlernen.
Öffnungszeiten Schützenhaus
Mittwoch: 19:00 Uhr - 22:00 Uhr
Freitag: 18:00 Uhr - 20:00 Uhr (Jugendtraining)
Freitag: 20:00 Uhr - 23:00 Uhr
Sonntag: 10:00 Uhr - 13:00 Uhr (nur Training)
Die Leukbachschützen freuen sich auf Ihren Besuch!
Weitere Infos gibt’s unter: www.leukbachschuetzen.de

Wissenswertes

Demenz-Verein Saarlouis e.V.
Frühjahrstagung Demenz
- am 09. und 10. April 2024 – Theater am Ring in Saarlouis
Am 09./10. April 2024 veranstaltet der Demenz-Verein Saar-
louis e.V. die diesjährige Frühjahrstagung mit vielen Koopera-
tionspartnern im Theater am Ring in Saarlouis. Die Fachvor-
träge von bundesweit anerkannten ExpertInnen befassen sich 
einerseits mit der Versorgungssituation demenzkranker Men-
schen und Möglichkeiten von Verbesserungen im pflegerischen 
Bereich sowie mit medizinischen und gerontopsychiatrischen 
Themen. Die Frühjahrstagung ist eine Veranstaltung der beruf-
lichen Fort- und Weiterbildung nach dem saarländischen Wei-
terbildungsgesetz.
Beginn jeweils 09.00 Uhr, Ende ca. 16.30 Uhr
Teilnahmegebühr: 1 Tag EUR 95,- pro Person/ 2 Tage EUR 
145,- Pro Person. Ermäßigt (gegen Nachweis) für Mitglieder 
des Demenz-Verein Saarlouis e.V., Schüler, Studenten und 
Gruppen ab 10 Personen für einen Tag EUR 75,- für 2 Tage 
EUR 125,-
- Frühbucher-Rabatt
Bei Anmeldung bis zum 16.02.2024 gilt eine ermäßigte Teil-
nahmegebühr. 1 Tag: EUR 70,- pro Person/ 2 Tage EUR 120,- 
pro Person
Informationen bzw. Tagungsprogramm und Anmeldeunterla-
gen unter Tel. 06831/488180 per Fax unter 06831/4881823 
oder per Email: info@demenz-saarlouis.de www.demenz-saar-
louis.de

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
(ADFC Saar) e.V.

ADFC Saar bietet TourGuide-Ausbildung an
Der ADFC Saar bietet eine Ausbildung zum TourGuide an, die 
am 02., 09. und 10. März 2024 stattfindet. Veranstaltungsort 
ist das Globale Klassenzimmer des Evangelischen Gemeinde-
zentrums (Evangelisch-Kirch-Str. 27, 66111 Saarbrücken). Die 
Kursleitung führt die Teilnehmer*innen durch drei Module. Die-
se beinhalten ein Grundlagenmodul zur Tourenplanung, Stra-
tegien zum Kommunikations- und Konfliktmanagement sowie 
die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das vierte Modul ist ein 
Erste-Hilfe-Kurs, der eigenverantwortlich organisiert werden 
muss. Der erfolgreichen Teilnahme an der Ausbildung folgt die 
Zertifizierung als ADFC-TourGuide, die drei Jahre gültig ist und 
dann mit kurzen Auffrischungsseminaren verlängert werden 
kann.
Die Teilnahme ist für ADFC-Mitglieder kostenlos, Nicht-Mit-
glieder zahlen 100,- €. Es wird bis zum 16. Februar 2024 um 
Anmeldung gebeten. Weitere Informationen gibt es auf der 
Homepage des ADFC Saar: saarland.adfc.de. Weitere Auskünf-
te & Anmeldung bei der Geschäftsstelle: 0681/45098, info@
adfc-saar.de
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METZGEREI FOLLMANN Orscholz 

0 68 65 / 2 40

Cordon bleu vom Schwein 1 kg 11,90 € 
Putenrollbraten Gärtnerin 1 kg 11,50 € 
Frisches Schweinefilet 100 g 1,39 € 
Spießbraten vom Hals 1 kg 9,50 €
Treipen 100 g 0,79 €

Qi Gong Kurs
Ab 15.02.2024, immer donnerstags 10 Termine, um 18.00  Uhr

Krankenkassenzuschuss möglich! Sie haben Interesse? 
Anmeldung unter: tcm.saarschleife@johannesbad.com

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.johannesbad-medizin.com/saarschleife

Treffpunkt 
Deutschland.de

Das Reise-
Portal

Heimat Heimat neuneu  entdeckenentdecken
Die Treffpunkt Deutschland Reihe 
inspiriert mit vielen kostenlosen 
Reisemagazinen. 
Lesen Sie gleich los....
Alle Reisemagazine auf einen Blick

NEU: Reiseführer 
Deutschland

PerlPerl
So wie über 150 Mitarbeiter 
an unseren Druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

www.wittich.de

Sei Stolz 
auF DaS, 

waS Du tuSt.
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Abschied nehmen

Merzig
Tel. (0 68 61) 60 55 · Tel. (01 71-7 41 70 35)

Auch in Losheim am See und Saarlouis
www.dillschneider-bestattungen.de

AN IHRER SEITE

DILLSCHNEIDER
DAS BESTATTUNGSHAUS

individuell

& kompetent

Es gibt viele Gründe, uns Ihr Vertrauen zu schenken.

Zentrale Merzig
Tel. (06861) 6055 – (0171) 7417035

Losheim am See    Tel. (06872) 888218
Lebach    Tel. (0171) 7417035

www.dillschneider- bestattungen.de

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meiner wunderbaren Ehefrau, liebevollen Mutter und Oma, 

Schwester und Freundin

Ursula Rock
geb. Mark

* 22.02.1951      † 18.01.2024

Du wirst immer in unseren Herzen sein.

 Alfred
 Alexander und Cornelia mit Amelie
 Judith und Stefan mit Mia und Ole
 und alle Anverwandten

Perl, im Januar 2024

Das Sterbeamt mit Verabschiedung der Urne in der Kirche findet 
am Montag, dem 29. Januar 2024 um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche 
Perl statt.
Die Urnenbeisetzung ist im engsten Familienkreis
 
Betreuung: Bestattungen Gantner-Meyer, Schwemlingen

„Niemals geht man so ganz,
irgendwas von Dir bleibt hier,

es hat seinen Platz immer bei mir!“

In liebevollem Gedenken nehmen wir Abschied von

Horst Braun
* 02.03.1935     † 18.01.2024

 In tiefer Trauer:
 Therese Braun geb. Weiten
 Ralf und Catherine mit ihren Familien
 Familie Werner und Inge Braun
 und  alle Angehörigen

Perl, Orchideenstraße 4

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet 
statt am Freitag, dem 26. Januar 2024 um 11.00 Uhr im Ruhe-
forst Losheim-Britten.

Betreuung: Bestattungen Gantner-Meyer Schwemlingen

  Wir sagen Danke
für die herzliche Anteilnahme,

die vielen Aufmerksamkeiten und 
tröstenden Worte, die Mut machen 

und uns sehr bewegen.

Helmut Henkgen
* 02.09.1938     † 07.12.2023

„Es ist so schwer, wenn Augen sich schließen, die Hände 
ruhen, die so viel geschafft - wenn Tränen fließen.
Ein gutes Herz ist nun zur Ruhe gebracht.“

Im Namen der Familie Henkgen

Perl, im Januar 2024

Danke
allen, die sich mit uns verbunden fühlten und 
ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum 
Ausdruck brachten.

Maria Willkomm
geb. Zimmer

* 18.12.1928   † 29.12.2023

Danke auch an Diakon Benno Wolpertinger und Herrn Kockel-
mann für die einfühlsame Trauerfeier.
Besonders bedanken wir uns beim gesamten Team des Alten- 
und Pflegeheims St. Franziskus Besch für die gute Betreuung in 
den letzten Jahren.

 Im Namen aller Angehörigen

 Wolfgang und Marlies

Sinz, im Januar 2024

„Die Trauer hört niemals auf, sie wird ein Teil unseres Lebens. 
Sie verändert sich und wir ändern uns mit ihr.“
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Abschied nehmen

· Vertrauensvolle Beratung  
· Einfühlsame Betreuung im Trauerfall  
· Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten   
· Erledigung sämtlicher Formalitäten  
· Trägerdienst 

· Überführungen im In- und Ausland
·  Erd-, Feuer-, Wald- und  
Seebestattungen

·  Traueransprache und Gestaltung  
auf Wunsch  

www.bestattungsinstitut-otto-kiefer.de

Bestattungsunternehmen

Gantner-Meyer
(ehemals Herber) 

66663 Merzig-Schwemlingen
Zum Altenberg 11

66706 Perl-Sehndorf
Marienstraße 18

% 06861/898 77

Wir betreuen Sie im Trauerfall.

02.02. +
03.02.2024

TICKETS 
& INFO

https://wle.visitmoselle-event.lu/

L-Ahn
Wormeldange

Erleben Sie eine Weinwanderung  
der besonderen Art! 

Auf rund 5 Kilometern erstrahlt 
die schöne Mosel-Weinlandschaft 
zwischen Wormeldange und Ahn 
in einem spektakulären Licht- und 
Farbenspiel. Winzer, Vereine und 
Food Trucks bieten eine Vielfalt an 
lokalen Weinen und Spezialitäten an. 

Ein einzigartiges Erlebnis für alle, die 
die Luxemburger Mosel, ihre Winzer 
und die hervorragenden Weine und 
Crémants kennen lernen wollen.

Anzeigenannahme: 06502 9147-0

Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht durchschnitten.

 | Thomas Mann (1875 - 1955)
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Einfach buchen über:
www.wittich.de/Objekt10301

Anzeigenschluss: freitags 9.00 Uhr

Europaallee 2  54343 Föhren
Telefon 06502 9147-0
Fax 06502 9147-250

erscheint ab 30,50 Euro in über

 215.000
saarländischen Haushalten

Ihre prIvate KleInanzeIge
Im Saarland

& 
gesucht

 gefunden

- GARTEN-Pflege und -Gestaltung
- Sanierung - Mäharbeiten - Rodungen

- Baumschnitt und -fällungen
www.galabau-holzwurm.de

Tel. 06834 / 5 49 70

ENTRÜMPELUNGEN  
ANTIK- & SAMMLERWELT ILLINGEN

• transparenter Festpreis ohne versteckte Kosten 
• hohe Wertanrechnung, auf KFZ, auch Goldankauf
• enge Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
• absolute Seriösität
• problemlos & schnell ist Ihr Haus/Wohnung besenrein

Diplom Betriebswirtin (FH) Susanne Kirnberger
Hauptstr. 24, 66557 Illingen, Tel. 06825-4999355

Kaufe alles Alte! Möbel, Bilder,
Porzellan, Uhren u. Münzen, ganze
Sammlungen, Militaria u. Musikin-
strumente, auch rep.bedürftig,
ganze Nachlässe. Zahle gut! Karl
Buchert, Tel. 06826/53248

Gärtner sucht Arbeit: Hecken u.
Sträucher schneiden. Umgestal-
tung u. Neugestaltungen vom Gar-
ten, Zaunbau. Pflastersteine verle-
gen, Terrassenbau u.v.m., Tel.
0174/6314126

Suche alles von
Hutschenreuther & Rosenthal,

alte Bücher, Schreibmasch., Uhren,

Münzen, Schmuck aller Art, Arm-

band + Taschenuhr, Tel. 0157/

89404027

Suche schwarzen
Großpudelwelpen für jetzt od.

später. Bitte nur seriöse Züchter.

Tel. 0171/3849550 od.per e-mail.

sancho1961@t-online.de

Sonnendusche voll

funktionsfähig zu verschenken.

Tel. 0176/39622847

Renovierungen und

Sanierungen rund ums Haus. Tel.

0174/6314126

ALTES gegen BARES für Uhren u.
Schmuck aller Art, hochw. Taschen
u. Nerze, Gläser, Porzellan,
Besteck, Kameras, Fotos, Bücher,
Münzen, Zinn u. uralte Möbel. Hr.
Weiß, Tel. 06826/8269280 o.
0160/8020207

Netter Sammler kauft Modellei-
senbahnen ( aller Art u. Menge )
sowie Modellautos. Zahle Spitzen-
preise! Tel.: 06838/9779994 od.
0174/3232959

Wir digitalisieren Ihre Super8/N8, 
Hi-8, VHS-C, Mini-DV und VHS, Vi-
deo 2000, Tonbänder/MC u. LP, Dias, 
Fotos und Alben! Computerhilfe! 
0 68 25 / 8 00 60 88 medien-puzzle.de 

Kaufe Ihren alten/defekten
Rasentraktor, Aufsitzmäher, auch

m. Motorschaden od. neuwertig.

Anrufen od. anschreiben per

WhatsApp. Tel.: 0157/85982793

Baumfällung
Baumgipfelung und Heckenschnitt 

mit Abtransport. Schmidt,  
Mobil 0157/30041616, Tel. 06825/46707

Hausflohmarkt am 28.01.2024 in

Piesbach, Auf dem Berg 8, von 11

Uhr bis 17 Uhr

Suche Stihl Motorsägen: Egal
ob alt oder defekt. Bitte alles anbie-
ten. Auch Oldtimer Sägen gesucht.
Tel.: 0176/66333283

JOBS 
IN IHRER REGION

Wir sind als moderner Konzern mit unseren Produkten für die Aviation, 
Space & Defence, Rail und Maschinenbau weltweit aktiv und führend im 
Bereich technisch anspruchsvoller Verbundwerkstoffe. Zurzeit beschäftigen 
wir über 1.000 Mitarbeiter/-innen weltweit.

Zur Erweiterung unserer EC- Unternehmensgruppe suchen  wir für den Stand-
ort Echternach qualifizierte und engagierte  Mitarbeiter (m/w/d)

CNC-Fräser
Rüsten und Bedienen von 5-Achs
CNC-Fräsmaschinen für Kleinserien

Leiter Keramik- 
Produktion (M/W/D)
Führung und Anleitung des  
Produktionsbereiches für oxid- 
und nicht-oxidische Keramik

Produktionsmitarbeiter
Fertigung von Bauteilen, 
Bedienung von Produktions-
anlagen, wie Autoklaven, Öfen, 
Sägen und Pressen, Herstellung 
und Montage komplexer 
Komponenten aus Aluminium

Unsere Anforderungen:
•  Abgeschlossene Ausbildung  

als Zerspanungs- oder  
Industriemechaniker, 
gerne auch Handwerksberufe

• Teamfähig und belastbar
• Bereitschaft zur Schichtarbeit
• Deutsche Sprache erforderlich

Wir freuen uns auf Ihre vollständi-
ge Bewerbung mit Netto-Gehalts-
vorstellung und den möglichen 
Eintrittstermin.

EURO-COMPOSITES® S.A
2, rue Benedikt Zender (Z.I.)
L-6468 Echternach
personal@euro-composites.com
www.euro-composites.com

DEVK-Vertrauensmann Dietmar Trierweiler
Kirchstraße 6 • 54441 Trassem
Telefon: 0 65 81 - 9930 33
www.dietmar-trierweiler.devk.de 
Neu – Gewerbeversicherungen!

A B C für den Verbraucher

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Perl

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de
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Trotz 
Straßensanierung

für dich da!
Die Bahnhofstraße in Perl wird saniert - dein REWE ist weiterhin für dich und deine Einkäufe da!

Dein REWE. Dein Markt.

oder Bistro 
Flammkuchen 
Elsässer Art   
tiefgefroren,
je 265-g-Pckg.
(1 kg = 7.51)

Aktion

 1.99 

Haribo
Goldbären oder 
Color-Rado   
je 175-g-Btl.
(1 kg = 4.51)

Aktion

 0.79 

Zott
Sahne Joghurt   
versch. Sorten,
je 150-g-Becher
(1 kg = 3.27)

Aktion

 0.49 

Angereifte Avocado   
Herkunft: siehe 
Etikett, Kl. I,
je St.

 Tiefpreis 

 1.29 

oder Käsewürfel 
mild & nussig   
je 120-g-Pckg.
(1 kg = 12.42)

Aktion

 1.49 

Kerrygold
Irische Butter oder 
Extra ungesalzen   
je 250-g-Pckg.
(1 kg = 8.76)

Aktion

 2.19 

Trauben hell   
Herkunft: siehe 
Etikett, Kl. I,
je 500-g-Schale
(1 kg = 3.58)

 Tiefpreis 

 1.79 

Austgen
Lyoner   
im Ring, hergestellt 
aus dem Fleisch von 
Tieren saarländischer 
Landwirte,  
je 100 g

Aktion

 0.77 

Schweine-Filet   
natur oder gefüllt 
mit Schweinemett,
je 100 g

Aktion

 0.88 

  Aus der Bedienungstheke 

Grünländer
Käsescheiben 
mild & nussig   
je 140-g-Pckg.
(1 kg = 10.64)

Dr. Oetker
Ristorante Pizza 
Salame   
tiefgefroren,
je 320-g-Pckg.
(1 kg = 6.22)
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Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr
 Bahnhofstr. 93-95  •  66706   Perl Die REWE-App

Alle Angebote 
immer dabei.%

 04 . Woche. Gültig ab  25.01.2024 
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Heizöle für 
jeden Anspruch
Das 
Shell Thermo-Sortiment

Adam Rauls
Am Bahnhof
54439 Saarburg
( (0 65 81) 20 61

l Klempnerarbeiten
l Dachisolierungen
l Bedachungen
l Dachstühle

Dachsanierungen l
Reparaturen l
Dachfenster l

Kaminbau l

Sturmschaden & Reparatur - Sofortdienst
Dachdeckerei-Backes@gmx.de

Mobil: 0176 963 05020
Bachstr. 11 · 66693 Mettlach

Tel.: 0 68 64 - 911857

FEROTECBesuchen Sie 

unsere neue 

Internetseite.

FENSTER 
HAUSTÜREN 
ROLLLADEN

Hauptstraße 82
66780 Siersburg
Telefon: 06835-50 19 71
Telefax: 06835-50 19 72
info@ferotec.com
www.ferotec.com
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Schlosserei J. Peter

Geländer, Treppen, Fenstergitter,  
Edelstahlgeländer, Tore, Türen, Vordächer

Zum Adelsberg 6, Merzig- Wellingen, Tel. 06869/510380

www.wittich.deBesuchen Sie uns!


